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AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN 

 
Bekanntmachung der Universitätsstadt Siegen 

Die 8. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung findet am 

Dienstag, 25.01.2022, 17:00 Uhr, 

im Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, 57072 Siegen, Leonhard-Gläser-Saal, statt. 
 
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 30.11.2021 
 
2. Fragestunde 
 
3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung 
 
4. Baumaßnahme Ganztagshauptschule Achenbach 

- Antrag der UWG- Fraktion 
 
5. Außengelände Ganztagshauptschule Achenbach 

- Antrag der UWG- Fraktion 
 
6. Kostenlose Hygieneartikel an Schulen 

- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
 
7. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die 

Schulen der Universitätsstadt Siegen 
 
7.1 Fördermöglichkeiten bei corona-bedingten Schulschließungen 

Antrag der FDP-Fraktion 
 
8. Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 

 
- Die Haushaltsunterlagen 2022 sind für die sachkundigen Bürger separat beigefügt 

 
9. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2022/2023 
 
10. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 
 
11. Finanzierung der Ferienbetreuung an den städtischen Grundschulen ab dem Schul-

jahr 2021/2022 
 
12. Errichtung eines Teilstandorts des Weiterbildungskollegs der Stadt Siegen 
  



Bekanntmachung  Seite 2 / 2 

   

B. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 30.11.2021 
 
2. VERSCHIEDENES 
 
3. MITTEILUNGEN AN DIE PRESSE 
 
 
Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter 
www.siegen.de abrufbar. 

 
Siegen, 12.01.2022 Der Bürgermeister 



  . . . 

Universitätsstadt  
       Siegen 
 
 
 
 

Ö F F E N T L I C H E  N I E D E R S C H R I F T  
 

über die 8. Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 
 

 vom: 25.01.2022 
 
 von: 17:04 Uhr 
 
 bis: 19:49 Uhr  
 
 Ort: Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, 
  57072 Siegen, Leonhard-Gläser-Saal 
  
 
 
Anwesend waren: 
 
Vom Ausschuss für Schule und Bildung:  
 
Stv Kraft, Florian - als Vorsitzender 
Stv Bell, Achim - bis 19.09 Uhr (TOP 8) 
Stv Bialowons-Sting, Eva-Marie  
AM Flohren, Angelika  
Stv Köckritz, Anja Alexandra  
AM Langemeyer, Susanne  
AM Nüßing, Elisabeth  
Stv Pfeifer, Joachim  
Stv Pflogsch, Teresa Elisabeth  
AM Schloos, Ulrich  
Stv Stahl, Peter H. - bis 19.24 Uhr (TOP 10) 
AM Weber, Frank - bis 19.42 Uhr ( TOP 12) 
Stv Wittenburg, Samuel - bis 18.54 Uhr (TOP 8) 
 
Beratende Mitglieder: 
 
AM Becker, Monika  
AM Dr. Berg, Reiner vertritt Käuser, Rüdiger 
Stv Böcking, Verena vertritt Thimm, Heiko 
AM Dörner-Lipinski, Monika vertritt Heupel, Michael - bis 19.20 Uhr  
  (TOP 10) 
AM Engelbert, Holger - bis 19.47 Uhr (TOP 12) 
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AM Hellwig, Raimund vertritt Hörnberger, Kevin-Lee 
AM Henrichs, Christoph - bis 19.27 Uhr (TOP 10) 
AM Dr. Jänicke, Karin  
AM Jüngst, Werner  
AM Katz, Heike vertritt N. N. (Beirat der Menschen mit Behinderung), 
IntRM Lübke, Lada  
AM Lutz, Alexandra  
 
Als Vertretung der Schulaufsicht des Kreises Siegen- Wittgenstein 
 
AM Sziburies, Peter - bis 19.40 Uhr (TOP 11) 
 
Als Zuhörer: 
 
AM Eva Hagen 
 
Von der Verwaltung: 
 
Dezernent Schmidt    - bis 19.35 Uhr (TOP 10) 
StK Cavelius     - bis 19.15 Uhr 
VA Helmes     - bis 18.56 Uhr (TOP 8) 
VA Uhr 
VA Mockenhaupt    - als Schriftführerin 
 
Nicht anwesend waren: 
 
AM Elsermann, Matthias  -entschuldigt 
AM Göckus, Ernst    
AM Heupel, Michael vertreten durch AM Dörner-Lipinski, Monika 
AM Hörnberger, Kevin-Lee vertreten durch AM Hellwig, Raimund 
AM Käuser, Rüdiger vertreten durch AM Berg, Dr. Reiner 
N. N. (Beirat der Menschen mit Behinderung),  vertreten durch AM Katz, Heike 
Stv Thimm, Heiko vertreten durch Stv Böcking, Verena 
AM Schneider, Martina    
AM Utsch, Michael    
Stv Zöller, Klaus    
 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 
Herr Kraft verweist vor Eintritt in die Tagesordnung auf die Vorgaben der aktuellen Corona- 
Schutzverordnung.  
 
1. Hinweise zur Niederschrift über die Sitzung vom 30.11.2021 
 
Die Niederschrift wurde digital veröffentlicht. 
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Um jedem die Kenntnisnahme zu ermöglichen, soll der Tagesordnungspunkt zur nächsten 
Sitzung erneut in die Tagesordnung aufgenommen werden.  
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
2. Fragestunde 
 
Es liegen keine Anfragen vor. 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
3. Anträge gemäß § 9 der Geschäftsordnung 
 
4. Baumaßnahme Ganztagshauptschule Achenbach 

- Antrag der UWG- Fraktion 
 

Vorlage Nr. AT 160/2021  
 
Herr Bell erläutert zunächst den Antrag.  
 
Herr Dezernent Schmidt trägt vor, der Bolzplatz sei in einer einfachen Art und Weise repa-
riert worden und benutzbar. Was die Baumaßnahmen an der Schule angehe, befinde sich die 
Schulverwaltung mit der Gebäudeunterhaltung im Gespräch. Handele es sich nicht um eige-
ne investive Maßnahmen, die im Haushalt enthalten seien, handele es sich in der Regel um 
Maßnahmen, die unter den Oberbegriff Bauunterhaltung fallen oder unter anderen Titeln zu 
finden seien. Hier sei gemeinsam abzugleichen, mit welcher Priorität, welchen Mitteln und 
Personal diese Maßnahmen abgewickelt werden können. Nach Abschluss der Haushalts-
planberatungen und Beschluss über die Haushaltsmittel könne festgelegt werden, was um-
setzbar sei.  
 
Zum Verfahren bzgl. der vorgelegten Fotos über die Außenanlagen frage er, ob die Schullei-
tung bei der Schulverwaltung interveniert habe. Er sehe hier zunächst die Aufgabe zur Klä-
rung der Angelegenheit bei Verwaltung und Schulleitung. Erst wenn keine Einigung erzielt 
werden könne, sei die Beteiligung des Ausschusses für Schule und Bildung ein gangbarer 
Weg, so Herr Pfeifer.  
 
Herr Bell erläutert, seines Wissens habe sich die Schule an die Verwaltung gewandt. Die 
Maßnahmen seien aber nicht ausreichend gewesen. Es handele sich um eine Hauptschule, 
die eine hervorragende pädagogische Arbeit leiste und der Fraktion sehr am Herzen liege, so 
dass der ausführliche Antrag gestellt worden sei.  
 
Die Fraktion Die Grünen wünsche sich den Baubedarfsnachweis der Schulen, was das Au-
ßengelände der Schulen angehe, um bewerten zu können, inwieweit die Hauptschule 
Achenbach einen besonderen Bedarf gegenüber den anderen Schulen habe, so Frau Nüßing. 
 
Herr Kraft regt an, diese dem Ausschuss grundsätzlich wieder zur Verfügung zu stellen.  
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Zuständiger Ausschuss für solche Maßnahmen sei der Bauausschuss. Inwieweit bei solchen 
Vorlagen auch der Ausschuss für Schule und Bildung beteiligt werden könnte, müsse er mit 
der Bauverwaltung abklären, so Herr Dezernent Schmidt. Schulfachlich sei man der Meinung, 
dass man attraktive Außengelände benötige, leider gebe es diesbezüglich ein Defizit bei den 
Schulen. Man stehe mit den Schulleitungen im Gespräch. Es komme natürlich auch vor, dass 
Schulleitungen, zum Beispiel beim Verschieben von Prioritäten, Dinge anders sähen. 
 
Abschließend gibt der Schulleiter der Hauptschule Achenbach, Herr Henrich, ein Statement 
ab und bedankt sich für den Einsatz und das Engagement. Die Verbindung von Schulleitung 
und Verwaltung bestehe und sei gut. Maßnahmen seien auch an der Schule erfolgt. Natür-
lich beständen noch Bedarfe. 
 
 Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den 

Sachstandsbericht zur Kenntnis.  
 

Der Antrag der UWG- Fraktion wird aufgrund des Sachstandsberichtes nicht mehr zur Ab-
stimmung gestellt. Das Tätigwerden der Verwaltung soll abgewartet werden. 

 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
5. Außengelände Ganztagshauptschule Achenbach 

- Antrag der UWG- Fraktion 
 

Vorlage Nr. AT 161/2021  
 
Die Zielrichtung sei die gleiche wie unter TOP 4. Er könne sich damit anfreunden, wenn die 
Verwaltung im Rahmen ihrer Möglichkeiten tätig werde, um Abhilfe zu schaffen und ein ad-
äquates Schulumfeld zur Verfügung zu stellen, so Herr Bell. 
 
 Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siege nimmt die 

Information der Verwaltung zur Kenntnis, dass die Situation im Blick behalten und Abhilfe 
geschaffen wird. 

 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
6. Kostenlose Hygieneartikel an Schulen 

- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 
 

Vorlage Nr. AT 171/2021  
 
Frau Pflogsch erläutert den Antrag.  
 
An der sich anschließenden Diskussion beteiligen sich die Herren Pfeifer, Wittenburg, Kraft, 
Hellwig sowie Frau Bialowons- Sting und Frau Pflogsch.  
 
Die Aussprache wird wie folgt zusammengefasst: 
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▪ Der Antrag wird für sinnvoll gehalten, obwohl in der Praxis bereits an den Schulen aus-
geholfen wird. 

▪ Die Formulierung des Antrages dahingehend, dass eine Abstimmung und eine Rückspra-
che mit den Schulleitungen erfolgen soll, wird positiv bewertet. 

▪ Ein Teil der Ausschussmitglieder wünscht sich eine geringe Kostenbeteiligung der Nutze-
rinnen.  
 
Die Frage der Kostenbeteiligung wird kontrovers diskutiert. Neben den notwendigen 
Haushaltsmitteln wird in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, dass Unberechtigte das 
kostenlose Angebot zweckentfremden sowie die Wegnahme der gesamten Eigenverant-
wortung der Schülerinnen thematisiert. 
Andererseits sollte es eine hürdenlose Bereitstellung geben. Selbst ein kleiner Kostenbei-
trag könne eine Hürde sein. Für Toilettenpapier oder Seife werde auch kein Beitrag er-
hoben und niemand nehme es mit. 
Automaten bedürfen eines passenden Geldstücks oder einer Wertmarke, andererseits 
bestehe hier die Möglichkeit der Zerstörung, die Abwicklung über die Schulsekretariate 
stelle einen erhöhten Verwaltungsaufwand dar und sei nicht zielführend. 
Dass aus Haushaltssicht ein Kostenbeitrag angesprochen werde, sei noch verständlich, 
aber es gehe hier um einen diskriminierungsfreien Zugang zu Hygieneartikeln. 
 

▪ Als Option wird angeregt, zunächst die Entwicklung abzuwarten und bei Erfordernis noch 
einmal nachzusteuern. 

▪ Teilweise wird angemerkt, dass ohne Expertise der Schulleitungen eine Beschlussfassung 
zunächst zurückgestellt werden sollte. 

▪ Es handele sich um einen empathischen Antrag für das Zusammenleben in den Schulen. 
▪ Es sollte mit den Schulleitungen das Thema besprochen werden, ggf. gebe es unter-

schiedliche Lösungen bei den einzelnen Schulen. 
▪ Die Gefahr des Missbrauches sei zu vernachlässigen, da dieser seitens der Lehrkräfte 

sanktioniert werde. 
 
Der Antrag sei den Schulleitungen bekannt, man habe diesen erörtert, so Herr Dezernent 
Schmidt. Als Kommune sei das Tun in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung selbstverständ-
lich, praktisch werde es bei Bedarf an den Schulen bereits getan und jede Schule habe für 
sich eine Lösung gefunden. Werde der Antrag beschlossen, könnte die eine oder andere 
Schule prüfen, ob dies eine bessere Lösung sei. Es gebe auch Überlegungen zur Aufstellung 
von Automaten, die Standortwahl sei aber nicht so einfach und man könne dies nur indivi-
duell entscheiden. Was die Frage eines Kostenersatzes angeht, sollte man diese ebenfalls 
den Schulen überlassen. 
 
Herr Dr. Berg und Herr Engelbert berichten über die Erfahrungen aus ihren Schulen, auch 
was einen möglichen Obolus angeht. 
 
Im Rahmen der Aussprache wird deutlich, dass die Vertreter der Fraktionen SPD, GfS, Volt, 
Linke CDU und UWG dem Antrag folgen können. Nach einer kurzen Diskussion, ob eine Ver-
änderung des Antrages erfolgen sollte, wird der Antrag der Fraktion Die Grünen in unverän-
derter Form zur Abstimmung gestellt. 
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Beschluss: 
 
Auf den Toiletten der weiterführenden Schulen in Siegen wird die Anschaffung und Installa-
tion von Hygieneartikel-Automaten in Rücksprache mit Schulleitungen und Schülervertre-
ter*innen geprüft und wenn möglich umgesetzt. 
 
Beratungsergebnis: 16 Stimmen dafür, 0 dagegen, 0 Enthaltungen 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
7. Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für 

die Schulen der Universitätsstadt Siegen 
- mündlicher Bericht 

 
7.1 Fördermöglichkeiten bei corona-bedingten Schulschließungen 

Antrag der FDP-Fraktion 
 

Vorlage Nr. AT 172/2022  
 
Aufgrund der passenden Thematik wird der unter TOP 7.1 aufgeführte vom Rat an den Fach-
ausschuss verwiesene Antrag der FDP- Fraktion zu den Fördermöglichkeiten bei corona-
bedingten Schulschließungen im Rahmen des TOP 7 beraten. 
 
 Die Präsentation zum Bericht zu den Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- 

Pandemie für die Schulen der Universitätsstadt Siegen wurde den Ausschussmitgliedern 
vorab zur Verfügung gestellt.  

 
Der Original- Niederschrift ist die Präsentation als Anlage beigefügt. Im elektronischen Do-
kument ist sie unter dem entsprechenden Punkt zu sehen. 

 
Zu dem an den Fachausschuss verwiesenen Antrag erläutert Herr Dezernent Schmidt, an 
welchen Stellen der Präsentation sich die im Antrag unter den Spiegelstrichen aufgeführten 
Punkte wiederfinden und geht kurz auf die Auffassung der Verwaltung ein, deren schriftliche 
Stellungnahme unter AT 172/2022 A im Ratsinformationssystem einzusehen ist. 
 
Er macht aber auch darauf aufmerksam, treffe man die politische Aussage, möglichst den 
Präsenzunterricht zu erhalten und vermittele den Familien, dass der Unterricht ohne Ein-
schränkungen stattfinde, sei dies falsch. Die Kernaussage sei zwar auch Auffassung der Ver-
waltung und man unterstütze diese. Testungen würden durchgeführt, aber man dürfe nicht 
das Vorliegen einer Normalsituation vermitteln. De facto sei diese nicht vorhanden, so be-
fänden sich derzeit mehrere Klassen in Quarantäne. Die Situation betreffe alle Schulformen 
und im Jugendhilfebereich auch die Kitas. 
 
Herr Hellwig erläutert und präzisiert den Antrag. Man könne darüber nachdenken, mit der 
Universität Kontakt aufzunehmen. Studierende könnten ihre Praxisphasen in speziellen 
Gruppen absolvieren, hier denke er an die Personen, die Schwierigkeiten hätten, dem Onli-
neunterricht aufgrund der räumlichen Situation oder aufgrund von Sprachschwierigkeiten zu 
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folgen. Es gebe Gruppen, die von den Angeboten schlecht erfasst würden. Er spreche sich 
dafür aus, diese Gruppen und die Kommunikation mit diesen Gruppen stärker in den Fokus 
zu nehmen. 
 
Der Antrag sei ihr zur Frage was gewünscht sei zu vage, so Frau Nüßing. Es gebe bereits Un-
terstützungsgebote. Gegebenenfalls könne die Verwaltung in Rücksprache mit der Universi-
tät Feriencamps anbieten oder prüfen, ob die vorhandenen Nachhilfeinstitute Angebote 
hätten und ob diese ausgelastet seien.  
 
Geist des Antrages sei die Sorge, dass Schüler abgehängt werden. Aus der Stellungnahme der 
Verwaltung gehe hervor, dass es Angebote gebe, die seitens der Kommunen und des Landes 
organisiert würden. Es sei schwierig, nunmehr der Kommune noch aufzuerlegen, Kinder, 
Bedarfe, Lehrpläne festzustellen und zu ermitteln, wo noch zusätzlich unterstützt werden 
könnte. Bei den äußeren Schulangelegenheiten werde viel getan, aber an dieser Stelle sei die 
Kommune außen vor, so Herr Pfeifer. Der Geist des Antrages werde von allen geteilt, die 
Maßnahmen selber seien kommunal nicht relevant. 
 
Herr Dezernent Schmidt informiert über bereits angebotene Maßnahmen. 
 
Das Kommunikationsdefizit halte er nicht für so massiv, so Herr Kraft, die größte Expertise 
bestehe an den Schulen, da dort auch bestehende Defizite bekannt seien. Gegebenenfalls 
könnten den Schulen unmittelbar Informationen über Angebote mitgeteilt oder angefragt 
werden, ob die entsprechende Zielgruppe zur Verfügung stehe. Einen Umweg über die Ver-
waltung halte er nicht für notwendig.  
 
Für die Grundschulen stellt Frau Becker klar, dass man sich sowohl durch die Schulaufsicht 
als auch von der Schulverwaltung der Stadt über bestehende Angebote gut informiert fühle. 
Man stehe in einem Austausch und bekomme auch Unterstützung, wenn diese benötigt 
werde. Die Stadt habe den Schulen mehr Mittel durch den Verzicht eines Teils des Schulträ-
geranteils zur Verfügung gestellt, so dass jede Schule die Möglichkeit habe, die Mittel so ein-
zusetzen, wie die Schule es für richtig halte. Dazu sei die Stadt nicht verpflichtet gewesen. 
 
Es sei schwierig einem präventiven Antrag zuzustimmen. Derzeit gebe es in den Schulen ei-
nen dynamischen Prozess, bezüglich der aufgestellten Programme gebe es mittlerweile Er-
fahrungen in Zusammenhang mit der Pandemie, so Frau Langemeyer. Auch stelle sich ihr die 
Frage, wo die Gruppen zu finden seien, wenn sie in den Schulen nicht erkannt würden. 
 
Herr Schloos schließt sich der Vorrednerin an, der Antrag sei ihm nicht verständlich. Kritisch 
merkt er an, das Problem der sozial schwachen Schüler und Schülerinnen sei nicht die man-
gelnde Förderung, sondern dass sie unter sich seien. Die Bildungsforschung spreche sich für 
eine Durchmischung der Milieus aus. 
 
Der Geist des Antrages sei gut, den Maßnahmen könne seitens der SPD- Fraktion nicht zuge-
stimmt werden, so Herr Pfeifer. 
 
Die Nachfrage, ob der Antrag aufrechterhalten werden soll, verneint Herr Hellwig, da der 
Präsenzunterricht nach Möglichkeit aufrechterhalten werden solle und sich damit der über-
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wiegende Teil des Antrages erledigt habe. Man solle sich aber weiterhin mit dem Thema 
befassen. 
 
Es erfolgt keine Abstimmung über den Antrag. Das Thema soll jedoch weiter auf der Agenda 
verbleiben.  
 
 Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den Be-

richt über die Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen 
der Universitätsstadt Siegen zur Kenntnis. 

 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
7.1 Fördermöglichkeiten bei corona-bedingten Schulschließungen 

Antrag der FDP-Fraktion 
 

Vorlage Nr. AT 172/2022  
 
Der Antrag wird im Rahmen der Aussprache des Tagesordnungspunktes 7 behandelt. 
 
 Es erfolgt keine Abstimmung über den Antrag. Das Thema soll jedoch weiter auf der 

Agenda verbleiben. 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
8. Beratung des Haushaltsentwurfes 2022 

 
Nach einführenden Worten von Herrn Stadtkämmerer Cavelius über die Haushaltssituation 
und Ausführungen von Herrn Helmes in Zusammenhang mit dem Stellenplan berät der Aus-
schuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen die in seinen Zuständig-
keitsbereich fallenden Haushaltsansätze. 
 
Im Rahmen der Aussprache beantworten die Vertreter der Verwaltung, Herr Stadtkämmerer 
Cavelius, Herr Dezernent Schmidt und Herr Helmes die sich ergebenden Fragen der Aus-
schussmitglieder abschließend. 
 
Im Rahmen der Aussprache werden folgende Anregungen und Hinweise eingebracht: 
 
❖  Es wird angeregt, zukünftig die verfügbaren OGS- Plätze als Kennzahl im Haushalt mit 

auszuweisen. 
❖  Der Ausschuss sollte die 1,7 Mehrstellen für die Schulsekretariate durch einen Beschluss 

formal bestätigen. 
❖ Die Angabe der Investition pro Kopf/ pro Schule/ pro Schulform im Haushalt bezogen auf 

die beiden Produktgruppen ist nicht darstellbar. 
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Beschluss 
 
Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen empfiehlt, für 
die Sekretariate der Grundschulen 1,7 Mehrstellen in den Stellenplan einzustellen. 
 
Beratungsergebnis: 15 Stimmen dafür, 0 dagegen, 1 Enthaltung 
Enthaltung: AM Hellwig (FDP) 
 
 Der Ausschuss für Schule und Bildung des Rates der Universitätsstadt Siegen nimmt den 

Haushaltsentwurf 2022 zur Kenntnis.  
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
9. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2022/2023 
 

Vorlage Nr. VL 684/2021  
 
Auf Nachfrage von Herrn Pfeifer zum Satz in Absatz 7 der Seite 5 der Vorlage (Die Einrichtung 
der o.g. Schulen für die Beschulung von Kindern an sonderpädagogischer Unterstützung in 
den Förderschwerpunkten …….) führt Frau Uhr aus, dieser Satz sei nicht nur auf Gymnasien 
beschränkt, sondern beziehe sich auf alle weiterführenden Schulen, die für das gemeinsame 
Lernen benannt worden seien. Die Seite 4 der Vorlage enthalte die Aufstellung der Schulen, 
die als Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet seien. 
 
 Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt das Vorgehen zum Gemeinsamen 

Lernen im Schuljahr 2022/2023 zur Kenntnis. 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
10. Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 
 

Vorlage Nr. VL 685/2021  
 
Zur Nachfrage von Frau Nüßing, ob die Abweichung von der Prognose zu problematisieren 
sei, führt Frau Uhr aus, tatsächlich werde jährlich in Abstimmung mit der Schulaufsicht nach 
den Ist-Zahlen geschaut, da man aufgrund von den Prognosen keine Klassen bilden könne. 
Die bestehende Abweichung führe zu keinen Problemen hinsichtlich der Klassenbildung. 
 
Herr Schloos fragt nach einer Erklärung der Abweichung bei der Albert- Schweitzer- Schule.  
 
Herr Dezernent Schmidt antwortet, Geisweid sei ein schwierig zu kalkulierender Bezirk, da 
mehr Bewegung aufgrund z. B. großer Mehrfamilienhaussiedlungen mit den entsprechenden 
Ein- und Auszügen, ein hoher Kinderreichtum und eine große Flüchtlingsunterkunft vorhan-
den sei. Es seien bereits schulorganisatorische Maßnahmen für die Albert- Schweitzer- Schu-
le getroffen worden. Die Abweichungen hätten nichts mit einem fehlgeleiteten Schulkonzept 
oder desolaten Schulen zu tun, sondern mit der Gesamtheit der genannten Faktoren. 
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Ein weiterer Grund sei, dass in diesem Jahr das Hüttental, das in den letzten Jahren der Bir-
lenbacher Schule zugewiesen wurde, der Albert- Schweitzer- Schule zugeordnet worden sei, 
so Frau Becker. Nicht alle Kinder konnten aufgenommen und mussten an andere Schulen 
verwiesen werden. Gerade Familien mit Geschwisterkindern wünschten sich aber die jünge-
ren Kinder auf der gleichen Grundschule. Die Mehrkinder an der Birlenbacher Schule resul-
tierten aus dieser Entwicklung. Sie kritisiert bei der erfolgten Veränderung der Bezirke die 
fehlende Kommunikation. Ihr Anliegen sei es, solche Änderungen vorher zu besprechen, um 
die Beziehungen zu den Eltern weiter erhalten zu können.  
 
Frau Flohren thematisiert, ob die 41 Kinder, die an der Freien Christlichen Schule angemel-
det seien, Siegener Schulen gefährden. Grundlage für die Entscheidung des Neubaus sei der 
Aspekt gewesen, dieser habe keinen Einfluss auf Siegener Schulen. Die Anzahl der Anmel-
dungen an der Waldorfschule oder an der Grundschule Niederschelderhütte sei im Vergleich 
verschwindend gering. 
 
Frau Uhr führt aus, die Anmeldezahlen der Kinder aus dem Stadtgebiet Siegen hätten in der 
Vergangenheit bei ca. 34- 38 Kindern gelegen, seien in diesem Jahr somit nur geringfügig 
höher. Das Einzugsgebiet der Schule umfasse das gesamte Kreisgebiet. In diesem Jahr habe 
die Schule sowohl in Siegen als auch in Rudersdorf zwei Eingangsklassen gebildet. Bei einer 
Klassenstärke von 24 Schülern gebe es in diesem Jahr 41 Anmeldungen für 48 Plätze am 
Standort Siegen. 
 
In Relation zu den Nachbarkommunen stellten die Siegener Schüler einen sehr großen Anteil 
dar, so Herr Kraft. 
 
Man habe nicht gesagt, dass Siegener Schulen nicht betroffen seien, sondern, dass wenn der 
Schulstandort in Siegen sei, sich die Anzahl der Anmeldungen nicht groß verändern werde. 
Familien, die sich für die Freie Christliche Schule entscheiden, machten dies nicht vom 
Standort, sondern vom Schulkonzept abhängig, so Herr Dezernent Schmidt. Er könne nicht 
erkennen, dass der Siegener Standort der FCS deutlich zu mehr Anmeldungen an der Schule 
geführt habe. Bei einer Zahl von 3 Schülern sei dies nicht der Fall. Die Kinder in den letzten 
Jahren hätten sich an der FCS in Rudersdorf angemeldet. Ob sich die Situation in den kom-
menden Jahren verändere, sei zu beobachten. 
 
Ob für die FCS noch Zusagen ausständen, sei ihr nicht bekannt. Zur Nordschule geht Frau Uhr 
davon aus, dass sich die Klassenstärke bis zum Schulbeginn noch erhöhen werde.  
 
Frau Becker thematisiert, sie sei aus dem Kreis der Schulleitungen gebeten worden anzu-
sprechen, dass im Grundschulbereich die Förderkinder nicht doppelt gezählt würden und 
sich dadurch die Klassengrößen nicht verringern. Bei weiterführenden Schulen sei dies der 
Fall. Ihr sei bekannt, dass das Schulgesetz derzeit diese Möglichkeit nicht hergebe, aber 
manche Grundschulen hätten eine größere Anzahl von Förderkindern. Man würde sich freu-
en, wenn hierzu eine Lösung gefunden würde, um zu erreichen, dass diese Klassen etwas 
kleiner werden.  
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  . . . 

Er könne das Anliegen nachvollziehen, so Herr Sziburries. Es gebe bei den Schulformen un-
terschiedliche Rechtslagen. Die Kommune werde an den Rechtslagen nichts verändern kön-
nen, die Beratung und Entscheidung müsse an anderer Stelle getroffen werden. 
 
Herr Kraft regt an, das Anliegen über die Bezirksregierung an die entsprechenden Stellen zu 
leiten. 
 
Das Anliegen sei nicht neu, er biete an, dieses noch einmal mitzunehmen und weiter zu the-
matisieren, so Herr Sziburries. 
 
Als Schulleiterin der Förderschule unterstützt Frau Lutz das Anliegen der Grundschulen.  
 
 Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt das Anmeldeverfahren der städti-

schen Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 zur Kenntnis. 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
11. Finanzierung der Ferienbetreuung an den städtischen Grundschulen ab dem Schul-

jahr 2021/2022 
 

Vorlage Nr. VL 708/2021  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen gewährt den Maßnahmeträgern an den städtischen 
Grundschulen zur Finanzierung der Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2021/2022 eine För-
derung pro Kind und Tag gemäß den Handlungsempfehlungen dieser Vorlage. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
12. Errichtung eines Teilstandorts des Weiterbildungskollegs der Stadt Siegen 
 

Vorlage Nr. VL 713/2022  
 
Frau Dr. Jänicke stellt das Weiterbildungskolleg der Universitätsstadt Siegen vor.  
 
Auf Nachfrage von Herrn Schloos nach den Schulträgeraufgaben in baulicher Hinsicht, infor-
miert Frau Uhr, dass der Kreis Olpe für das Gebäude zuständig bleibe, dies gelte auch, was 
die Innenausstattung betreffe. 
 
Weiterbildung habe für ihn absolute Priorität, dennoch werde er sich enthalten, da das 
Thema noch nicht ausreichend diskutiert sei, so Herr Hellwig. 
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Die Maßnahme sei eine richtige Schulentwicklungsmaßnahme, so Herr Kraft, wodurch das 
Weiterbildungskolleg der Universitätsstadt Siegen gestärkt werde und der Schülerschaft aus 
dem Kreis Olpe ein relativ wohnortnaher Standort erhalten bleibe. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Errichtung eines Teilstandortes des 

Weiterbildungskollegs der Stadt Siegen, Schulnummer 164094, am Standort Kurfürst-
Heinrich-Straße 34, 57462 Olpe (derzeit Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe) zum 
Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022). 

 
2. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das Weiterbildungskolleg des Kreises 

Olpe, Schulnummer 195583, zum 31.07.2022 aufgelöst wird. 
  
3. Nähere Einzelheiten werden im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-

schen der Universitätsstadt Siegen und dem Kreis Olpe geregelt. 
 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 1 Enthaltung 
Enthaltung: AM Hellwig (FDP) 
 8. AfSuB 25.01.2022 
 
 
 
 
  gez. Kraft     gez. Mockenhaupt 
  Vorsitzender     Schriftführerin 



   

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AT 160/2021 

 

A N T R A G  

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Antragsteller/in UWG- Fraktion 

Eingang 22.11.2021 

Federführend GB 4 Abt. 4/4 und GB 5, Abt. 5/4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Betreff: 
 
Baumaßnahme Ganztagshauptschule Achenbach 
- Antrag der UWG- Fraktion 

 
 
 



r Bertelmann 
Fra orsitzender 

UWG Kopien erledigt 

Fraktion im Rat der Stadt Siegen 

EING G 
BÜRG EISTER 

at
/
 Nov. 20y 

PR Gß (144 
Abtthu 1 .., ( ii INSTITUTE 

UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen • Markt 2 • 57072 Siegen 

An den 
Bürgermeister der Stadt Siegen 
Herrn Steffen Mues 
Rathaus, Markt 2 
57072 Siegen 

Siegen, 22.11.2021 

Antrag gemäß § 9 der Gesch0 des Rates der Stadt Siegen zur nächsten 
Sitzung des Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 

Baumaßnahme Ganztagshauptschule Achenbach 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mues, 

an der Ganztagshauptschule Achenbach wurden diverse Baumaßnahmen 
beschlossen. 

Die UWG-Fraktion bittet daher nunmehr um einen Sachstandsbericht bzgl. der 
Sanierung des Bolzplatzes und der ehemaligen Hausmeisterwohnung. 

Mit freundlichen Grüßen 

UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen Telefon (0271) 404 - 14 55 / 13 63 Bankverbindung: 
Rathaus Siegen Fax (0271) 404 - 27 08 Sparkasse Siegen 
Markt 2 Email: uwg@siegen.de BLZ 460 500 01 
57072 Siegen Internet: www.uwg-siegen.de Konto-Nr. 1 174 499 



   

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AT 161/2021 

 

A N T R A G  

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Antragsteller/in UWG- Fraktion 

Eingang 22.11.2021 

Federführend GB 4 Abt. 4/4 und GB 5, Abt. 5/4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Betreff: 
 
Außengelände Ganztagshauptschule Achenbach 
- Antrag der UWG- Fraktion 

 
 
 



EINGANG 
gipGrpmEisr 

UWG 
Fraktion im Rat der Stadt Siegen 

UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen • Markt 2 • 57072 Siegen 

An den 
Bürgermeister der Stadt Siegen 
Herrn Steffen Mues 
Rathaus, Markt 2 
57072 Siegen 

Siegen, 22.11.2021 

Antrag gemäß § 9 der Gesch0 des Rates der Stadt Siegen zur nächsten 
Sitzung des Ausschuss für Schul- und Bildungswesen 

Außengelände Ganztagshauptschule Achenbach 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mues, 

die UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen beantragt, folgenden Beschluss zu 
fassen: 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Außenanlagen der Ganztagshauptschule 
Achenbach instand setzen zu lassen und zusätzliche Abfallbehälter aufstellen zu 
lassen. 

Begründung: 
Die Außenanlagen der Ganztagshauptschule Achenbach befinden sich teilweise in 
einem sehr desolaten Zustand: 

Abgebrochene Kanten an Wegen und Stufen stellen ein unnötiges 
Verletzungsrisiko dar. Schmierereien an Wänden, Tischen und Bänken müssen 
entfernt werden. Außerdem werden Abfälle achtlos weggeworfen, da zu wenige 
Abfallbehälter vorhanden sind. 

Wir bitten die Verwaltung um kurzfristige Umsetzung. 

Mit freundlichen Grüßen 

lans G t erte 
t

j?i i  
Frakti nsvo sitzender 

UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen Telefon (0271) 404- 14 55 / 13 63 Bankverbindung: 
Rathaus Siegen Fax (0271) 404 - 27 08 Sparkasse Siegen 
Markt 2 Email: uwg@siegen.de BLZ 460 500 01 
57072 Siegen Internet: www.uwg-siegen.de Konto-Nr. 1 174 499 







   

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AT 171/2021 

 

A N T R A G  

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Antragsteller/in Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

Eingang 22.12.2021 

Federführend GB 5, Abt. 5/4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Betreff: 
 
Kostenlose Hygieneartikel an Schulen 
- Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen 

 
 
 



BÜNDNIS 90 
DIE GRÜNEN 

Bündnis 90/Die Grünen 

Im Rat der Stadt Siegen 

Markt 2/Rathaus 

57072 Siegen 

404-1432 

gruene@siegen.de 

Mittwoch, 22.Dezember 2021 

An den Vorsitzenden des 

Ausschusses für Schule und Bildung 

der Stadt Siegen 

Herrn Florian Kraft 

Rathaus Siegen 

57072 Siegen 

EINGANG 
BÜRGERMEISTER 

Bündnis 90/Die Grünen • Im Rat der Stadt Siegen • Markt 2/Rathaus 57072 Siegen 

Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung der Stadt Siegen am 25.01.2021 

Kostenlose Hygieneartikel an Schulen 

Sehr geehrter Herr Kraft, 

sehr geehrte Damen und Herren im Schulausschuss, 

die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, in der kommenden Sitzung des 

Schulausschusses der Stadt Siegen den folgenden Antrag zu beraten und zu beschließen: 

Beschlussvorschlag 

Auf den Toiletten der weiterführenden Schulen in Siegen wird die Anschaffung und 

Installation von Hygieneartikel-Automaten in Rücksprache mit Schulleitungen und 

Schülervertreter*innen geprüft und wenn möglich umgesetzt. 

Begründung 

Ebenso wie Toilettenpapier, Seife und Desinfektionsmittel zählen Menstruationsartikel zu 

Hygieneartikeln, für deren Anschaffung die Stadt als Schulträgerin und Verantwortliche für äußere 

Schulangelegenheiten zuständig ist. 

Eine kostenfreie Ausgabe auf städtischen Schultoiletten ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg in 

eine gleichberechtigte Gesellschaft. Der Monatszyklus setzt bei Mädchen in der Pubertät zum Teil 

noch unregelmäßig und unerwartet ein, weshalb Schülerinnen nicht immer Hygieneartikel 

dabeihaben. Dann Mitschüler*innen oder Schulpersonal aktiv um Unterstützung zu bitten kann mit 

Hemmungen verbunden sein. Zudem ist zu beachten, dass einzelne Schülerinnen aus ihrem 

familiären oder auch kulturellen Hintergrund heraus, auch Zuhause in jungen Jahren manchmal 

keine förderlichen Voraussetzungen für eine schamfreie Thematisierung ihrer Menstruation 

vorfinden. In extremen Fällen können diese Begebenheiten auch zu Krankmeldungen aus 

Vermeidung subjektiv schambehafteter Situationen führen. Ein entsprechendes niedrigschwelliges 

Angebot auf Schultoiletten würde einen Beitrag zur Enttabuisierung der weiblichen Menstruation 

leisten und eine finanzielle wie unter Umständen auch psychische Entlastung für Schülerinnen 

bedeuten. Die Stadt Hamm hat am 23.03.2021 als erste Kommune in NRW einen ähnlichen 

Beschluss gefasst und rechnet nach Anschaffung und Installation mit jährlichen Mehrausgaben von 

20.000E. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

im Rat der Stadt Siegen 

Teresa Pflogsch 

Stadtverordnete und 

Mitglied im Schulausschuss 

i.A. Lena Schmidt 

Fraktionsbüro 



Schutzmaßnahmen und  

Auswirkungen der  

Corona - Pandemie für 

die Schulen der  

Universitätsstadt Siegen 

Ausschuss für Schule und Bildung  

25.01.2022 



Folie: 1 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Pandemiebedingte Sonderaufgaben – ohne  

Zuständigkeit, aber in Verantwortung – des Schulträger  

 
 

• Sicherstellung der Transporte der sog. Lolli-Tests zu den Laboren  

 

• Beschaffung von FFP-2-Masken für die Lehrkräfte und sonstiges 

Landespersonal an den städtischen Schulen  

 

• Beschaffung von Masken für Betreuungskräfte an den städtischen 

Schulen  

 

 

 

 



Folie: 2 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Grundschulen und weiterführende Schulen  

 
 

• Grundlage für den Schulbetrieb sind  

 

• die Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), 

 

• die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO),   

  

• die Vorgaben des MSB NRW (Schulmails)  

 

 



Folie: 3 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Schulbetrieb im Schuljahr 2021/2022 – Primarstufe und 

weiterführende Schulen  
 

Inzidenzunabhängiger Schulbetrieb in Präsenz  
 

• Unterricht  
 

• Unterricht in Präsenz  

 

• Betreuung 
 

• Betreuungsangebote sollen möglichst regulär und in der Regel im 

vollen Umfang durchgeführt werden  

 

Maskenpflicht 
 

• ab 02.12.2021 Wiedereinführung der Maskenpflicht in den 

Innenräumen 



Folie: 4 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Schulbetrieb im Schuljahr 2021/2022 – Primarstufe und 

weiterführende Schulen  
 

Tests  
 

• Grund- und Förderschulen  
 

•  zweimal wöchentliche PCR-Pooltests (sog. Lolli-Tests)  

 

• weiterführende Schulen  
 

• drei Coronaselbsttests pro Woche  

 

• Ab 10.01.2022 Teilnahme unabhängig von Immunisierung  

 



Folie: 5 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Lolli-Testverfahren   
 

Umstellung des Verfahrens  
 

• seit den Weihnachtsferien führen SuS an Testtagen zusätzlich zur 

Pooltestung einen individuellen Lolli-Test durch (sog. Rückstellprobe)  

 

• ist ein Pooltest positiv, erfolgt durch das Labor die direkte Auswertung 

der Rückstellproben 

 

• Ergebnisse liegen um 6 Uhr am Morgen nach der Testung vor, so 

dass negativ getestete SuS ohne Unterbrechung am 

Präsenzunterricht teilnehmen können  

 



Folie: 6 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Personal“ 
 

• Schulen können in Abstimmung mit der Schulaufsicht befristet 

zusätzliches Personal einstellen  

 

• Ziel: Unterstützung von Schülerinnen und Schülern beim Aufholen 

pandemiebedingter Lernrückstände 

 



Folie: 7 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Blick“ 
 

• Bereitstellung eines Online-Angebotes für fachliche und 

überfachliche Diagnose und Förderung  

 

• Ziel: Lernentwicklung eines jeden Kindes und Jugendlichen in den 

Blick nehmen 



Folie: 8 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Zeit“ 
 

• Bereitstellung von Geld für außerschulische Bildungs- und 

Betreuungsangebote 

 

• Ziel: Abfederung der Auswirkungen der Pandemie auf die 

Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler  



Folie: 9 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Geld“ 
 

• Ziel: konkrete Unterstützung der Schulen vor Ort beim Ausgleich 

pandemiebedingter Defizite  

 

• Programmbaustein unterteilt sich nochmals in  
 

• Schulbudget  
 

• Schulträgerbudget  
 

• Bildungsgutscheine  



Folie: 10 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Geld“ 
 

• Schulbudget  

 

• Ziel: Schulen sollen schulbezogene Maßnahmen zur Beseitigung 

der pandemiebedingten Defizite umsetzen können 

 
• Schulträgerbudget  

 

• Ziel: Unterstützung der Schulen vor Ort sowie Sicherung und 

Schaffung gegebenenfalls auch schulformübergreifender 

regionaler Angebote zur Beseitigung von Lernrückständen in 

Kooperation mit externen Bildungsanbietern  



Folie: 11 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen für 

Schülerinnen und Schüler“:    
 

Programmbaustein „Extra-Geld“ 
 

• Bildungsgutscheine   

 

• Ziel: zusätzlich zur schulischen und bereitgestellten Förderung 

sollen Schülerinnen und Schüler durch externe Bildungsanbieter 

individuell gefördert werden  



Folie: 12 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Unterstützungsangebote des  

Schul- und Jugendhilfeträgers Stadt Siegen   
 

Beispiele für unterstützende Angebote während der Einschränkung des 

Präsenzunterrichtes mit den damit einhergehenden Einschränkungen in 

der Kinder- und Jugendarbeit im vergangenen Jahr: 
 

• Corona-konforme Angebote in kleinen Gruppen (max. 5 Kinder) 

gemäß Coronaschutzverordnung (außerschulische Bildung)  
 

• Notbetreuung im Rahmen der Schulbetreuung in Grundschulen und 

„erweiterte Betreuung“ (Teilnahme am Distanzunterricht im KJT)  
 

• Unterstützung beim Lernen auf Distanz für Jugendliche  
 

• diverse digitale Angebote für Kinder und Jugendliche  
 

• in Krisenfällen: Beratung und Unterstützung als 1:1 Betreuung  

 



Folie: 13 24.01.2022 

Schutzmaßnahmen und Auswirkungen der Corona- Pandemie für die Schulen der Stadt Siegen 

Unterstützungsangebote des  

Schul- und Jugendhilfeträgers Stadt Siegen   
 

Beispiele für unterstützende Angebote während der Einschränkung des 

Präsenzunterrichtes mit den damit einhergehenden Einschränkungen in 

der Kinder- und Jugendarbeit im vergangenen Jahr: 
 

• telefonische Beratung von Eltern 
 

• Ausleihe von Spielen, Büchern etc., „TO – GO“ – Kreativmaterial 
 

• Aufsuchende Arbeit im Sozialraum 

 

 



   

 

UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
AT 172/2022 

 

A N T R A G  

gemäß § 9 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse 

 
 

Antragsteller/in FDP- Fraktion 

Eingang 28.12.2021 

Federführend GB 5, Abt. 5/4 

 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 12.01.2022 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Betreff: 
 
Fördermöglichkeiten bei corona-bedingten Schulschließungen 
Antrag der FDP-Fraktion 

 
 
 



 

 

 
An den 

Bürgermeister der Stadt Siegen 
Herrn Steffen Mues 
Rathaus Markt 2 

57072 Siegen 
 

 

 Siegen, 28.12.2021 

 

 

Antrag gem. § 9 der GO des Rates der Universitätsstadt Siegen zur Sitzung des Rates am 

12.1.2022 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,   

zur Ratssitzung am 12.1.2022 stellen wir folgenden Antrag:  

Die Verwaltung wird aufgefordert,  

- für Fall von coronabedingten Schulschließungen die Vorkehrungen zu treffen, dass 

gerade sozial schwächere Schüler aufgefangen werden. Dazu sind Schulen, freie 

Träger, private Initiativen und ähnliche Institutionen anzusprechen, die gerade 

schwächeren Schülern Stützunterricht oder unterrichtsbegleitende Hilfen anbieten.  

- kurzfristig mögliche Fördergeber anzusprechen, um diese Angebote zu realisieren 

- ein Konzept zu entwickeln, mit dem dieser Förderunterricht coronagerecht umgesetzt 

werden kann 

- die Vorkehrungen zu treffen, in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises 

oder anderen Trägern zugleich Impfangebote zu machen. 

 

 

 

Begründung: 



 

  Seite 2 

 

Gerade Schülerinnen und Schüler aus sozial schwachen Familien sind bisher in der Corona-

Pandemie die Leidtragenden gewesen. Eine mögliche neue Schulschließung, vor der die 

Lehrerverbände derzeit dringend warnen, könnte die dramatischen Folgen für diese Gruppe 

noch weiter verschärfen. Insofern müssen die Schulen und die Betroffenen in die Lage versetzt 

werden, diese Ausfälle coronagerecht kompensieren zu können.  

Für den glücklichen Fall, dass es nicht zu Schulschließungen kommt, können die Bemühungen 

der Verwaltung genutzt werden, um dennoch diesen Gruppen in Zusammenarbeit mit den 

Schulen begleitende Angebote zu machen.  

 

       Wolfgang Könen 

Klaus Volker Walter               stv.Fraktionsvorsitzender 

Fraktionsvorsitzender 



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktübersicht
03.01.01 Schulmanagement und -organisation
03.01.02 Grundschulen
03.01.03 Hauptschulen
03.01.04 Realschulen
03.01.05 Weiterbildungskolleg
03.01.06 Gymnasien
03.01.07 Förderschulen
03.01.08 Gesamtschulen

Stellenplanauszug Produktbereich 03
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 4,02 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 4,02 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 2,00 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 23,48 0,00

Entgeltgruppen 1-4 0,00 3,77 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 29,25 0,00
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Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.234.857,97 3.320.150 3.907.850 3.531.000 3.538.000 3.532.000

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 466.190,25 444.600 445.600 445.600 445.600 445.600

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.784,40 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 439.441,66 86.000 85.000 85.000 85.000 85.000

07 + Sonstige ordentliche Erträge 91.021,47 2.200 68.600 68.600 68.600 68.600

10 = Ordentliche Erträge 4.238.295,75 3.852.950 4.507.050 4.130.200 4.137.200 4.131.200

11 - Personalaufwendungen 1.770.290,46 1.822.600 1.964.723 1.982.682 2.003.823 2.022.789

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.314.287,34 4.426.450 4.704.900 4.807.900 4.867.900 4.907.900

14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.181,03 1.004.250 1.457.250 1.080.400 1.087.400 1.088.400

15 - Transferaufwendungen 3.539.381,82 3.799.300 3.862.800 3.862.800 3.862.800 3.862.800

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 952.367,77 1.137.650 1.134.500 1.134.500 1.134.500 1.134.500

17 = Ordentliche Aufwendungen 9.577.508,42 12.190.250 13.124.173 12.868.282 12.956.423 13.016.389

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -5.339.212,67 -8.337.300 -8.617.123 -8.738.082 -8.819.223 -8.885.189

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0 0 0

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -5.339.212,67 -8.337.300 -8.617.123 -8.738.082 -8.819.223 -8.885.189

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0 0 0

26T = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV -5.339.212,67 -8.337.300 -8.617.123 -8.738.082 -8.819.223 -8.885.189

27T + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.109,00 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000

28T - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.859,57 12.532.000 12.532.000 12.532.000 12.532.000 12.532.000

29T = Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T) -5.441.963,24 -20.757.300 -21.037.123 -21.158.082 -21.239.223 -21.305.189

Haushaltsplan 2022

274



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 391.450,65 1.642.400 2.763.700 0 787.600 980.200 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 391.450,65 1.642.400 2.763.700 0 787.600 980.200 0

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 410.219,20 1.995.000 2.912.500 180.000 1.055.200 1.878.500 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (180.000) (0) (0)

26 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 731.286,92 1.406.100 2.211.000 0 1.146.400 1.156.400 1.158.400

30  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.141.506,12 3.401.100 5.123.500 180.000 2.201.600 3.034.900 1.158.400

(Verpflichtungsermächtigungen) (180.000) (0) (0)

31  = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -750.055,47 -1.758.700 -2.359.800 -180.000 -1.414.000 -2.054.700 -1.158.400

(Verpflichtungsermächtigungen) (-180.000) (0) (0)
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Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen betreibt derzeit 28 Schulen sowie ein Weiterbildungskolleg. Die Schulverwaltung ist verpflichtet, das für die Verwaltung der Schulen notwendige Personal (Schulsekretariate)
bereitzustellen und die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen und Gebäude vorzuhalten.
Die Schulverwaltung erstellt die Schulentwicklungsplanung, schreibt diese fort und setzt sie um. Wesentliche schulorganisatorische Maßnahmen sind die Errichtung, Änderung und Auflösung von
Schulen.
Der Schulverwaltung obliegt die Umwandlung von Schulen in Ganztagsschulen. Im Bereich der Offenen Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich unterstützt sie die Schulleitungen bei
Konzeption, Organisation und Umsetzung des Ganztagsschulbetriebs.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Kooperationspartner der Offenen Ganztagsschulen, der gebundenen Ganztagsschulen und der Schulen mit Übermittagsbetreuung / Nachmittagsangebot
- projektbeteiligte Personen und Organisationen

Besonderheiten im Planjahr
- sukzessiver Aufbau der Gesamtschule Auf dem Schießberg ab dem Schuljahr 2016/2017 (01.08.2016)
- Teilnahme der Realschule Am Oberen Schloss am Schulversuch Talentschulen (ab 01.08.2019)

Konkrete (messbare) Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots, das unter Berücksichtigung inhaltlicher und wirtschaftlicher Aspekte unter möglichst gleichen Bedingungen
wahrgenommen werden kann
- Umwandlung aller Dreizehn-Plus-Einrichtungen in Offene Ganztagsschulen; die Quote der angebotenen OGS-Plätze soll bei mindestens 50 % liegen (Beschluss des Ausschusses für Schul- und
Bildung vom 25.01.2018)

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Schulentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Grundschulen 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

davon Offene Ganztagsschulen 13,00 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen 3.321,00 3.553,00 3.767,00 3.934,00 3.889,00 3.889,00

Gesamtzahl Grundschüler/innen an Offenen Ganztagsschulen 2.555,00 3.037,00 3.381,00 3.525,00 3.495,00 3.495,00

davon im Ganztag 1.153,00 1.392,00 1.308,00 1.366,00 1.350,00 1.350,00

Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule 312,00 313,00 269,00 267,00 278,00 278,00

davon im Ganztag 312,00 313,00 269,00 267,00 278,00 278,00

Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen 922,00 822,00 876,00 899,00 936,00 936,00

davon im Ganztag 559,00 547,00 588,00 610,00 645,00 645,00

Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien 2.331,00 2.525,00 2.250,00 2.225,00 2.296,00 2.296,00

davon im Ganztag 527,00 630,00 499,00 483,00 481,00 481,00

Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen 206,00 210,00 187,00 182,00 179,00 179,00

Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen 2.719,00 3.036,00 2.966,00 3.042,00 3.185,00 3.185,00
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Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

davon im Ganztag 2.719,00 3.036,00 2.966,00 3.042,00 3.185,00 3.185,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 =  Schuljahr 2020/2021)
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023-2024: Schülerzahlenprognose 2020/2021 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.01
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 2,45 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 2,45 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 1,30 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 1,52 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 2,82 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 0,00 0 41.700 41.700 41.700 34.700

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 100 900 900 900 900

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 0,00 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.600 47.600 47.600 47.600 40.600

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0 2.400 2.400 2.400 2.400

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 548,00 100 100 100 100 100

07 + Sonstige ordentliche Erträge 548,00 100 2.500 2.500 2.500 2.500

10 = Ordentliche Erträge 548,00 1.700 50.100 50.100 50.100 43.100

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 90.816,89 116.575 111.847 112.965 114.095 115.248

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 196.403,19 137.158 137.350 138.723 140.111 141.526

5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte 0,00 0 106.800 108.000 110.000 110.000

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 15.020,20 10.612 10.631 10.738 10.845 10.955

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 34.539,58 28.652 29.184 29.475 29.770 30.071

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 6.368,13 5.674 5.896 5.955 6.014 6.075

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 6.810 7.122 6.260 6.565 6.565

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 7.283 3.615 3.487 3.515 3.515

11 - Personalaufwendungen 343.147,99 312.764 412.445 415.603 420.915 423.955

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 523,62 0 0 0 0 0

5251000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 100 100 100 100

5251010 Kraftfahrzeugsteuer 0,00 0 100 100 100 100

5251020 Kfz-Versicherungsbeiträge 0,00 0 100 100 100 100

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 1.596,17 700 700 700 700 700

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 17,49 0 0 0 0 0

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.137,28 700 1.000 1.000 1.000 1.000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 200 0 0 0 0

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 400 4.000 4.000 4.000 4.000

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 1.500 5.000 5.000 5.000 5.000

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 2.100 9.000 9.000 9.000 9.000

5312000 Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände lfd. 0,00 100 100 100 100 100

15 - Transferaufwendungen 0,00 100 100 100 100 100

5431000 Geschäftsaufwendungen 3.032,98 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 813,91 400 1.000 1.000 1.000 1.000

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.846,89 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000

17 = Ordentliche Aufwendungen 349.132,16 324.064 431.545 434.703 440.015 443.055

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -348.584,16 -322.364 -381.445 -384.603 -389.915 -399.955

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -348.584,16 -322.364 -381.445 -384.603 -389.915 -399.955

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -348.584,16 -322.364 -381.445 -384.603 -389.915 -399.955

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -348.584,16 -377.364 -436.445 -439.603 -444.915 -454.955

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -348.584,16 -377.364 -436.445 -439.603 -444.915 -454.955

Erläuterungen

5019000+4141000
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 0,00 2.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 2.490,67 1.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 2.490,67 3.500 8.000 0 8.000 8.000 8.000

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.490,67 3.500 8.000 0 8.000 8.000 8.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.490,67 -3.500 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.01 Schulmanagement und -organisation
Investition I030101000 Schulmanagement u. -organisation
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 2,5 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 2,5 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -2,5 -3,5 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0
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Produkt 03.01.02 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger von 17 Grundschulen. 14 Grundschulen werden zurzeit als Offene Ganztagsschulen geführt.
Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des
Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Grundschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Grundschulen 3.321,00 3.553,00 3.767,00 3.934,00 3.889,00 3.889,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 108.507,20 171.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 48,13 56,91 56,91 56,91 56,91

Kosten WLAN-Ausbau 0,00 220.000,00 70.000,00 70.000,00 1.000.000,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 =  Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.02
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,56 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,56 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 0,01 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 5,37 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 5,38 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 1.883.902,51 2.152.000 2.261.000 2.261.000 2.261.000 2.261.000

davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen" 103.625,00 117.300 79.000 79.000 79.000 79.000

davon Kostenträger "Offene Ganztagsschule" 1.738.984,00 2.034.700 2.177.000 2.177.000 2.177.000 2.177.000

4147000 Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen 2.460,00 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 9.800 13.200 13.200 13.200 13.200

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 326.000,00 244.000 314.350 284.500 287.500 287.500

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.212.362,51 2.408.100 2.590.850 2.561.000 2.564.000 2.564.000

4321070 Elternbeiträge OGS 293.876,35 243.200 243.200 243.200 243.200 243.200

4321071 Elternbeiträge OGS andere Betreuungsformen 17.942,98 87.400 87.400 87.400 87.400 87.400

4321072 Elternbeiträge Betreuung acht bis eins 84.558,40 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600

4321073 Elternbeiträge Betreuung dreizehn plus 53.464,60 67.400 67.400 67.400 67.400 67.400

4321074 Elternbeiträge Ferienbetreuung 16.467,92 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000

4321100 Elternbeiträge (ProWinkita) -120,00 0 0 0 0 0

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 466.190,25 444.600 445.600 445.600 445.600 445.600

4482000 Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden 12.929,24 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

4487000 Kostenerstatt. v. priv.Unternehmen/Vereinen/Stift. 2.520,08 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.449,32 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 20.755,07 300 300 300 300 300

4591020 Rückzahlung konsumtive Zuschüsse - aus Vorjahren - 9.225,00 0 0 0 0 0

4591050 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen 225,00 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 30.205,07 300 2.300 2.300 2.300 2.300

10 = Ordentliche Erträge 2.724.207,15 2.868.000 3.053.750 3.023.900 3.026.900 3.026.900

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 15.856,38 27.678 25.248 25.501 25.756 26.016
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 236.092,45 244.401 239.934 242.333 244.757 247.230

5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte 1.724,86 0 0 0 0 0

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 18.482,77 18.910 18.083 18.264 18.446 18.633

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 46.811,23 49.422 48.741 49.229 49.721 50.223

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 891,29 1.347 1.331 1.344 1.358 1.372

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 1.617 1.691 1.486 1.559 1.559

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 1.729 858 828 834 834

11 - Personalaufwendungen 319.858,98 345.104 335.886 338.985 342.431 345.867

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 14.078,70 14.750 25.000 25.000 25.000 30.000

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 75.126,70 198.000 125.100 125.100 125.100 125.100

5271000 Lernmittel 142.271,10 185.600 210.000 220.000 230.000 235.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 261,98 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 16.228,08 6.300 71.300 71.300 71.300 71.300

5291010 Schülerbeförderungskosten 540.471,35 740.000 740.000 760.000 760.000 780.000

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 788.437,91 1.148.650 1.175.400 1.205.400 1.215.400 1.245.400

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 36.600 38.000 38.000 38.000 38.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 244.000 314.350 284.500 287.500 287.500

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 281.800 353.550 323.700 326.700 326.700

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 3.149.192,26 3.478.500 3.535.000 3.535.000 3.535.000 3.535.000

davon Kostenträger "Betreuungsangebote Grundschulen" 456.596,72 486.500 325.000 325.000 325.000 325.000

davon Kostenträger "Offene Ganztagsschulen" 2.684.689,55 2.992.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000 3.210.000

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke 18.366,53 0 0 0 0 0

15 - Transferaufwendungen 3.167.558,79 3.478.500 3.535.000 3.535.000 3.535.000 3.535.000

5423000 Leasinggebühren 0,00 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 6.465,38 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 122.784,75 60.000 65.000 65.000 65.000 65.000

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 48.256,93 77.500 66.200 66.200 66.200 66.200

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 214.729,01 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

5446010 Sonstige Versicherungen 3.773,95 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

5448000 Aufwendungen für Schadensfälle 1.328,20 0 0 0 0 0

5473010 Ausbuchung von Forderungen (Niederschlagungen) 3.420,00 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 400.758,22 377.850 371.550 371.550 371.550 371.550

17 = Ordentliche Aufwendungen 4.676.613,90 5.631.904 5.771.386 5.774.635 5.791.081 5.824.517

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.952.406,75 -2.763.904 -2.717.636 -2.750.735 -2.764.181 -2.797.617
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.952.406,75 -2.763.904 -2.717.636 -2.750.735 -2.764.181 -2.797.617

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -1.952.406,75 -2.763.904 -2.717.636 -2.750.735 -2.764.181 -2.797.617

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000

5811002 ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) 103.859,57 0 0 0 0 0

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 103.859,57 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000 4.713.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -2.056.266,32 -7.437.904 -7.391.636 -7.424.735 -7.438.181 -7.471.617

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -2.056.266,32 -7.437.904 -7.391.636 -7.424.735 -7.438.181 -7.471.617

Erläuterungen

4321070 - 4321074

4482000

5241000

5255000

5271000

5291000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Grundschulen

5291010

5317000

4161800/5711800
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 0,00 54.400 0 0 0 0 0

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 166.922,40 829.300 0 0 0 980.200 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 166.922,40 883.700 0 0 0 980.200 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 166.922,40 883.700 0 0 0 980.200 0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0,00 445.000 0 0 0 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 25.984,61 493.000 70.000 0 0 1.878.500 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.984,61 938.000 70.000 0 0 1.878.500 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 18.741,11 371.000 368.700 0 85.500 87.500 87.500

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 181.760,79 244.000 314.350 0 284.500 287.500 287.500

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 200.501,90 615.000 683.050 0 370.000 375.000 375.000

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 226.486,51 1.553.000 753.050 0 370.000 2.253.500 375.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -59.564,11 -669.300 -753.050 0 -370.000 -1.273.300 -375.000
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Investition V030102010 Sportboden Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 66,0 66,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 66,0 66,0 0,0 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -66,0 -66,0 0,0 -66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule erneuert werden.

Investition V030102100 Jung-Stilling-Schule, Austausch Prallwandbelag
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 54,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -54,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wg. Sicherheitsmängeln werden die Geräteraumtore ausgetauscht (Produkt 01.13.02). Im Zuge dieser Baumaßnahme musste auch der Prallwandbelag erneuert werden.

Diese für 2020 geplante Maßnahme muss"coronabedingt" in 2021 weitergeführt werden und wird über Reste finanziert.

Investition V030102101 Grundschulen, 2 Fahrzeuge
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 54,4 54,4 0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54,4 54,4 0,0 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 64,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9,6 -9,6 0,0 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Über das Förderprogramm "Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" sollen 2 Fahrzeuge angeschafft werden.

Investition V030102102 Jung-Stilling-Schule, Ausstattung Erweiterungsbau
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Für den Erweiterungsbau der Jung-Stilling-Schule ist die Anschaffung einer Mensaküche, einer Teeküche (Lehrerzimmer) sowie die Ausstattung der Unterrichtsräume

und des Verwaltungstrakts im Rahmen des Erweiterungsbaus der Jung-Stilling-Schule geplant.

Investition V030102103 Jung-Stilling-Schule Ausstattung Erweiterungsbau
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition V030102104 Albert-Schweitzer-Schule, Ausstattung Containerbau
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -80,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ausstattung des Containerbaus an der Albert-Schweitzer-Schule mit Mobiliar und Einrichtungsgegenständen
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Investition I030102000 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition I030102010 Mobiliar Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 41,5 35,0 80,0 0,0 80,0 85,0 85,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 41,5 35,0 80,0 0,0 80,0 85,0 85,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -41,5 -35,0 -80,0 0,0 -80,0 -85,0 -85,0

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030102011 Haustechnik Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 4,9 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 4,9 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -4,9 -3,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,0 -3,0

Investition I030102012 Sportgeräte Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,0 13,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,0 13,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -1,0 -13,0 -14,0 0,0 -14,0 -14,0 -14,0

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030102013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 6,8 25,0 28,0 0,0 28,0 28,0 28,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 6,8 25,0 28,0 0,0 28,0 28,0 28,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -6,8 -25,0 -28,0 0,0 -28,0 -28,0 -28,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (5 T€) festgestellt wurden.

Investition I030102014 Inklusion Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,1 25,0 28,1 0,0 25,0 25,0 25,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,1 25,0 28,1 0,0 25,0 25,0 25,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,1 -25,0 -28,1 0,0 -25,0 -25,0 -25,0

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030102020 Medienentwicklungsplanung Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 93,9 180,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 93,9 180,0 180,0 0,0 180,0 180,0 180,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -93,9 -180,0 -180,0 0,0 -180,0 -180,0 -180,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030102021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 26,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 9,8 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 35,8 220,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -35,8 -220,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030102022 Glasfaseranbindung der Grundschulen
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 166,9 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 166,9 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 445,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 166,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Um die stetig steigenden Anforderungen im Bereich der Mediennutzung an den Schulen zu erfüllen, wird ein zukunftsfähiger Breitbandanschluss benötigt.

(VV 2926/2020) Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm der Gigabitstelle NRW.

Investition I030102023 Maßnahmen Digitalpakt Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 384,3 0,0 0,0 0,0 980,2 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 384,3 0,0 0,0 0,0 980,2 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 427,0 0,0 0,0 0,0 1.878,5 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 427,0 0,0 0,0 0,0 1.878,5 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -42,7 0,0 0,0 0,0 -898,3 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030102030 Schuldbudget Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 16,4 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 16,4 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -16,4 -20,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Investition I030102060 Bewegliches Vermögen OGS
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 25,4 30,0 50,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 25,4 30,0 50,0 0,0 20,0 20,0 20,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.02 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -25,4 -30,0 -50,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Erhöhter Ansatz wegen Einrichtung neuer OGS-Räumlichkeiten bei steigenden Betreuungszahlen.
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Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger von 1 Hauptschule. Diese wird als Ganztagshauptschule geführt.
Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 bis 10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch
Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Hauptschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Hauptschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Hauptschule 312,00 313,00 269,00 267,00 278,00 278,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 10.511,73 20.500,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00 29.300,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 65,50 93,91 93,91 93,91 93,91

Kosten WLAN-Ausbau 20.000,00 0,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.03
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,25 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,25 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 0,20 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 0,85 0,00

Entgeltgruppen 1-4 0,00 0,54 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 1,59 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 86.404,20 78.600 70.000 70.000 70.000 70.000

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 38.000,00 65.050 200.200 52.400 52.400 52.400

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 124.404,20 163.150 289.700 141.900 141.900 141.900

4482000 Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 896,34 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 896,34 300 300 300 300 300

10 = Ordentliche Erträge 125.300,54 165.950 292.500 144.700 144.700 144.700

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 7.381,39 12.200 11.246 11.359 11.472 11.588

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 68.746,47 69.206 69.435 70.129 70.831 71.546

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 5.253,30 5.359 5.377 5.431 5.485 5.541

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 14.415,34 14.700 14.622 14.768 14.916 15.067

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 407,44 594 593 599 605 611

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 713 745 655 687 687

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 762 378 365 368 368

11 - Personalaufwendungen 96.203,94 103.534 102.396 103.306 104.364 105.408

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 2.010,56 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 9.858,76 27.000 17.700 17.700 17.700 17.700

5271000 Lernmittel 13.374,90 35.100 40.000 40.000 40.000 40.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 0,00 1.000 11.000 11.000 11.000 11.000

5291010 Schülerbeförderungskosten 122.877,85 125.000 140.000 140.000 140.000 140.000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 148.122,07 191.600 213.200 213.200 213.200 213.200

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 400 400 400 400 400

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 41.200 34.000 34.000 34.000 34.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 65.050 200.200 52.400 52.400 52.400

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 108.250 236.200 88.400 88.400 88.400

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 91.470,80 78.600 70.000 70.000 70.000 70.000

15 - Transferaufwendungen 91.470,80 78.600 70.000 70.000 70.000 70.000

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 1.981,42 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 1.604,13 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 7.010,02 18.000 16.450 16.450 16.450 16.450

5431410 Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR 98,00 200 200 200 200 200

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 24.100,86 30.000 31.000 31.000 31.000 31.000

5446010 Sonstige Versicherungen 397,24 500 500 500 500 500

5499040 Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen 10.210,75 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.402,42 61.900 63.150 63.150 63.150 63.150

17 = Ordentliche Aufwendungen 381.199,23 543.884 684.946 538.056 539.114 540.158

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -255.898,69 -377.934 -392.446 -393.356 -394.414 -395.458

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -255.898,69 -377.934 -392.446 -393.356 -394.414 -395.458

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -255.898,69 -377.934 -392.446 -393.356 -394.414 -395.458

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -255.898,69 -1.069.934 -1.084.446 -1.085.356 -1.086.414 -1.087.458

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -255.898,69 -1.069.934 -1.084.446 -1.085.356 -1.086.414 -1.087.458

Erläuterungen

4141000 + 5317000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
4482000

5241000

5255000

5271000

5291000

5291010
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 63.900 133.500 0 259.200 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 63.900 133.500 0 259.200 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 63.900 133.500 0 259.200 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 0,00 71.000 0 0 288.000 0 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 71.000 0 0 288.000 0 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 2.004,20 15.400 32.350 0 20.100 20.100 20.100

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 24.578,83 65.050 200.200 0 52.400 52.400 52.400

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 26.583,03 80.450 232.550 0 72.500 72.500 72.500

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.583,03 151.450 232.550 0 360.500 72.500 72.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.583,03 -87.550 -99.050 0 -101.300 -72.500 -72.500
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Investition I030103000 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -7,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0

Investition I030103010 Mobiliar Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 2,8 20,0 25,0 0,0 8,5 8,5 8,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 2,8 20,0 25,0 0,0 8,5 8,5 8,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -2,8 -20,0 -25,0 0,0 -8,5 -8,5 -8,5

Die für 2021 geplante Neumöblierung eines zusätzlichen Differenzierungsraumes sowie eines Lehrerbesprechungszimmers in der ehemaligen Hausmeisterwohnung

der Achenbacher Schule (20 T€) wurde auf 2022 verschoben. Weitere Erhöhung des Ansatzes durch Preissteigerungen im Möbelbereich sowie um das Mobiliarbudget

zeitgemäß anzupassen.

Investition I030103011 Haustechnik Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0

Investition I030103012 Sportgeräte Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -2,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Hauptschulen entfallen 4 T€.

Investition I030103013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Hauptschulen
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 8,9 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 8,9 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -8,9 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise sowie erforderliche Ersatzbeschaffungen für die Mensa. Desweiteren wurden bei der Arbeitsschutz-Begehung

Mängel (1,5 T€) festgestellt.

Investition I030103014 Inklusion Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 8,0 8,0 8,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 0,0 8,0 8,0 8,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -8,1 -8,1 0,0 -8,0 -8,0 -8,0

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030103020 Medienentwicklungsplanung Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 21,8 22,5 158,5 0,0 25,0 25,0 25,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 21,8 22,5 158,5 0,0 25,0 25,0 25,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -21,8 -22,5 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu.

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (133.500 €), 100 % Landesförderung

Investition I030103021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.03 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für HS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030103023 Maßnahmen Digitalpakt Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 259,2 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 63,9 0,0 0,0 259,2 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 288,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 288,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 -28,8 0,0 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030103030 Schulbudget Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -8,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0
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Produkt 03.01.04 Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger von 2 Realschulen. 1 Realschule wird als Ganztagsrealschule geführt.
Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10, in der Aufbauform die Klassen 7-10. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren
Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An beiden Realschulen wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht; die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Realschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Realschulen 922,00 822,00 876,00 899,00 936,00 936,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 27.927,62 45.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 54,74 47,72 47,72 47,72 47,72

Kosten WLAN-Ausbau 40.625,00 0,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.04
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,21 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,21 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 0,07 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 1,66 0,00

Entgeltgruppen 1-4 0,00 0,27 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 2,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 158.357,66 92.800 91.000 91.000 91.000 91.000

4147000 Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen 500,00 250 250 250 250 250

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 7.600 5.000 5.000 5.000 5.000

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 100.362,53 94.200 81.200 83.200 83.200 83.200

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 259.220,19 194.850 177.450 179.450 179.450 179.450

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 2.012,58 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.012,58 300 4.300 4.300 4.300 4.300

10 = Ordentliche Erträge 261.232,77 195.150 181.750 183.750 183.750 183.750

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 6.452,26 9.663 9.121 9.212 9.304 9.399

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 79.723,83 84.992 86.376 87.240 88.112 89.002

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 6.925,71 6.585 6.692 6.759 6.827 6.896

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 14.521,32 16.624 18.199 18.381 18.565 18.752

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 381,97 470 481 486 491 496

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 564 590 519 544 544

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 604 300 289 291 291

11 - Personalaufwendungen 108.005,09 119.502 121.759 122.886 124.134 125.380

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 410,33 8.000 20.000 8.000 8.000 8.000

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 17.928,85 72.000 71.800 71.800 71.800 71.800

5271000 Lernmittel 35.154,25 60.000 75.000 80.000 80.000 90.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 21,75 5.000 25.000 25.000 25.000 25.000

5291010 Schülerbeförderungskosten 166.966,56 250.000 250.000 270.000 280.000 280.000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 220.481,74 396.000 442.800 455.800 465.800 475.800

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 322,34 34.100 19.000 19.000 19.000 19.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 600 600 600 600 600

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 94.200 81.200 83.200 83.200 83.200

14 - Bilanzielle Abschreibungen 322,34 128.900 100.800 102.800 102.800 102.800

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 149.293,45 92.800 91.000 91.000 91.000 91.000

15 - Transferaufwendungen 149.293,45 92.800 91.000 91.000 91.000 91.000

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 161,60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 2.055,24 32.000 33.000 33.000 33.000 33.000

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 3.378,20 25.000 18.500 18.500 18.500 18.500

5431410 Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR 0,00 200 200 200 200 200

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 62.737,70 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000

5446010 Sonstige Versicherungen 595,89 800 800 800 800 800

5499040 Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen 12.634,01 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 81.562,64 127.000 121.500 121.500 121.500 121.500

17 = Ordentliche Aufwendungen 559.665,26 864.202 877.859 893.986 905.234 916.480

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -298.432,49 -669.052 -696.109 -710.236 -721.484 -732.730

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -298.432,49 -669.052 -696.109 -710.236 -721.484 -732.730

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -298.432,49 -669.052 -696.109 -710.236 -721.484 -732.730

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 1.503.000 1.503.000 1.503.000 1.503.000 1.503.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.503.000 1.503.000 1.503.000 1.503.000 1.503.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -298.432,49 -2.160.052 -2.187.109 -2.201.236 -2.212.484 -2.223.730

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -298.432,49 -2.160.052 -2.187.109 -2.201.236 -2.212.484 -2.223.730

Erläuterungen

4161800/5711800

5241000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Realschulen

5255000

5271000

5291000
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.04 Realschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 74.700 87.000 0 317.900 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 74.700 87.000 0 317.900 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 74.700 87.000 0 317.900 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 7.827,07 83.000 106.700 180.000 533.200 0 0

Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen (180.000)

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.827,07 83.000 106.700 180.000 533.200 0 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (180.000)

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 8.017,20 23.600 34.600 0 35.600 35.600 35.600

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 103.934,71 94.200 81.200 0 83.200 83.200 83.200

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 111.951,91 117.800 115.800 0 118.800 118.800 118.800

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 119.778,98 200.800 222.500 180.000 652.000 118.800 118.800

(Verpflichtungsermächtigungen) (180.000)

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -119.778,98 -126.100 -135.500 -180.000 -334.100 -118.800 -118.800

(Verpflichtungsermächtigungen) (-180.000)
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen
Investition V030104010 Naturwissenschaftsraum Realschule amOberen Schloss
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 -180,0 0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

307



Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen
Investition I030104000 Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,5 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -1,5 -20,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Investition I030104010 Mobiliar Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,9 5,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,9 5,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,9 -5,0 -8,0 0,0 -8,0 -8,0 -8,0

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030104011 Haustechnik Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0

Investition I030104012 Sportgeräte Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 4,3 5,5 6,5 0,0 6,5 6,5 6,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 4,3 5,5 6,5 0,0 6,5 6,5 6,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -4,3 -5,5 -6,5 0,0 -6,5 -6,5 -6,5

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen.

Investition I030104013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,7 12,0 12,0 0,0 15,0 15,0 15,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,7 12,0 12,0 0,0 15,0 15,0 15,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -1,7 -12,0 -12,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (1,5 T€) festgestellt wurden.

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030104014 Inklusion Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 9,3

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -9,3 -9,3 0,0 -9,3 -9,3 -9,3

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030104020 Medienentwicklungsplanung Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 102,6 50,0 44,0 0,0 44,0 44,0 44,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 106,2 50,0 44,0 0,0 44,0 44,0 44,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -106,2 -50,0 -44,0 0,0 -44,0 -44,0 -44,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030104021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 4,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -5,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für RS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030104023 Maßnahmen Digitalpakt Realschulen
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.04 Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 74,7 87,0 0,0 317,9 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 74,7 87,0 0,0 317,9 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 83,0 96,7 0,0 353,2 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 83,0 96,7 0,0 353,2 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -8,3 -9,7 0,0 -35,3 0,0 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030104030 Schulbudget Realschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -14,0 -14,0 0,0 -14,0 -14,0 -14,0
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Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger eines Weiterbildungskollegs.
Das Weiterbildungskolleg umfasst die Bildungsgänge der Abendrealschule, des Abendgymnasiums und des Kollegs (Institut zur Erlangung der Hochschulreife).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe
- Studierende des städtischen Weiterbildungskollegs
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Studierende 375,00 0,00 375,00 375,00 375,00 375,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 11.040,43 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Ausstattungskosten IT pro Studierende/r 31,10 47,20 44,00 44,00 44,00 44,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei der Gesamtzahl Studierende handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Studierende Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Mangels Schülerzahlenprognose für das Weiterbildungskolleg wird bei dem Ansatz 2022 sowie Plan 2023-2025 mit der Ist-Studierendenzahl des Schuljahres 2020/2021 (=375) gerechnet.
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.05
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,03 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,03 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 0,76 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 0,76 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 30.352,01 0 0 0 0 0

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 700 1.200 1.200 1.200 1.200

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 37.130,58 27.250 121.500 26.500 26.500 26.500

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.482,59 27.950 122.700 27.700 27.700 27.700

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 816,42 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 816,42 300 300 300 300 300

10 = Ordentliche Erträge 68.299,01 28.250 123.000 28.000 28.000 28.000

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 718,47 1.286 1.154 1.166 1.177 1.189

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 3.107,26 30.958 31.465 31.779 32.097 32.422

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 237,56 2.398 2.438 2.462 2.487 2.512

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 640,20 6.446 6.358 6.421 6.486 6.551

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 25,47 63 60 61 62 62

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 75 79 69 72 72

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 80 40 38 39 39

11 - Personalaufwendungen 4.728,96 41.306 41.594 41.996 42.420 42.847

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 530,50 1.000 2.750 2.750 2.750 2.750

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 12.457,53 9.550 8.500 8.500 8.500 8.500

5271000 Lernmittel 1.862,98 13.600 26.000 28.000 28.000 28.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 500 500 500 500 500

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 0,00 1.650 13.650 13.650 13.650 13.650

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.851,01 26.300 51.400 53.400 53.400 53.400

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 1.700 4.000 4.000 4.000 4.000

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 27.250 121.500 26.500 26.500 26.500

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 28.950 125.500 30.500 30.500 30.500

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 150,00 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5431000 Geschäftsaufwendungen 1.218,68 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 834,69 7.500 6.250 6.250 6.250 6.250

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 21.634,28 23.000 24.000 24.000 24.000 24.000

5446010 Sonstige Versicherungen 198,63 200 200 200 200 200

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.036,28 41.300 42.050 42.050 42.050 42.050

17 = Ordentliche Aufwendungen 43.616,25 137.856 260.544 167.946 168.370 168.797

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 24.682,76 -109.606 -137.544 -139.946 -140.370 -140.797

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 24.682,76 -109.606 -137.544 -139.946 -140.370 -140.797

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) 24.682,76 -109.606 -137.544 -139.946 -140.370 -140.797

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 24.682,76 -607.606 -635.544 -637.946 -638.370 -638.797

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) 24.682,76 -607.606 -635.544 -637.946 -638.370 -638.797

Erläuterungen

5241000

5255000

5271000

5291000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg

4161800/5711800

Haushaltsplan 2022

314



Teilfinanzplan Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 0 95.000 0 0 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 95.000 0 0 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 95.000 0 0 0 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 19.667,06 7.550 10.500 0 12.000 12.000 12.000

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 23.992,44 27.250 121.500 0 26.500 26.500 26.500

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 43.659,50 34.800 132.000 0 38.500 38.500 38.500

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 43.659,50 34.800 132.000 0 38.500 38.500 38.500

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.659,50 -34.800 -37.000 0 -38.500 -38.500 -38.500
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Investition I030105000 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,2 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,2 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,2 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0

Investition I030105010 Mobiliar Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 1,5 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 1,5 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -1,5 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030105011 Haustechnik Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,1 -1,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0

Investition I030105013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel WBK
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 3,1 4,3 6,0 0,0 7,5 7,5 7,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 3,1 4,3 6,0 0,0 7,5 7,5 7,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -3,1 -4,3 -6,0 0,0 -7,5 -7,5 -7,5

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise (5,2 T€) und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (3,1 T€) festgestellt wurden.

Investition I030105020 Medienentwicklungsplanung Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 14,2 18,0 111,0 0,0 16,0 16,0 16,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.05 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 14,2 18,0 111,0 0,0 16,0 16,0 16,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -14,2 -18,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 -16,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen. Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (95.000 €),

100 % Landesförderung.

Investition I030105021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition I030105030 Schulbudget Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 11,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 11,1 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -11,1 -5,0 -5,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0
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Produkt 03.01.06 Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger von 4 Gymnasien. Ein Gymnasium wird als Ganztagsgymnasium geführt.
Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach
Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.
Das Gymnasium umfasst in der Sekundarstufe I die Klassen 5 bis 10, im achtjährigen Bildungsgang die Klassen 5 bis 9, und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
An allen Gymnasien wird den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gymnasien sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Besonderheiten im Planjahr
- sukzessive Auflösung des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums ab dem Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022)

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Gymnasien 2.331,00 2.525,00 2.250,00 2.225,00 2.296,00 2.296,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 77.283,01 99.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 39,21 47,19 47,19 47,19 47,19

Kosten WLAN-Ausbau 140.625,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.06
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,24 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,24 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 0,28 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 5,42 0,00

Entgeltgruppen 1-4 0,00 1,38 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 7,08 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 48.497,29 47.100 48.500 48.500 48.500 48.500

4147000 Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen 1.250,00 250 250 250 250 250

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 10.900 13.500 13.500 13.500 13.500

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 219.000,00 174.700 174.500 171.500 175.500 176.500

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 268.747,29 232.950 236.750 233.750 237.750 238.750

4481000 Kostenerstattungen vom Land 69.404,36 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.404,36 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 759,06 0 21.000 21.000 21.000 21.000

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 5.128,58 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.887,64 300 21.300 21.300 21.300 21.300

10 = Ordentliche Erträge 344.039,29 267.250 291.050 288.050 292.050 293.050

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 7.002,00 11.781 10.816 10.924 11.033 11.144

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 301.895,61 299.343 316.201 319.363 322.557 325.816

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 21.828,84 22.658 23.961 24.200 24.442 24.689

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 58.599,50 60.423 65.298 65.951 66.611 67.284

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 381,97 573 570 576 582 587

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 688 720 633 663 663

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 736 365 352 355 355

11 - Personalaufwendungen 389.707,92 396.202 417.931 421.999 426.243 430.538

5238000 Erstatt. an übrige Bereiche, lfd. Verw. 922,44 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 1.482,50 5.000 7.500 7.500 7.500 7.500

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 36.973,69 113.000 95.500 95.500 95.500 95.500

5271000 Lernmittel 109.947,86 144.500 160.000 170.000 180.000 180.000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 0,00 14.000 69.000 69.000 69.000 69.000

5291010 Schülerbeförderungskosten 532.928,96 623.000 630.000 640.000 650.000 650.000

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 682.255,45 906.000 968.500 988.500 1.008.500 1.008.500

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 200 2.000 2.000 2.000 2.000

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 858,69 62.400 58.000 58.000 58.000 58.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

5711600 Abschreibungen auf Außenanlagen 0,00 100 100 100 100 100

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 174.700 174.500 171.500 175.500 176.500

14 - Bilanzielle Abschreibungen 858,69 238.700 235.900 232.900 236.900 237.900

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 41.432,28 47.100 48.500 48.500 48.500 48.500

15 - Transferaufwendungen 41.432,28 47.100 48.500 48.500 48.500 48.500

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 7.134,43 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 1.976,54 38.100 38.100 38.100 38.100 38.100

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 19.066,94 30.000 31.250 31.250 31.250 31.250

5431410 Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR 50,11 400 400 400 400 400

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 148.530,24 154.000 154.000 154.000 154.000 154.000

5446010 Sonstige Versicherungen 794,52 800 800 800 800 800

5499040 Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen 2.463,73 0 0 0 0 0

5499080 MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb 285,30 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 180.301,81 230.300 232.550 232.550 232.550 232.550

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.294.556,15 1.818.302 1.903.381 1.924.449 1.952.693 1.957.988

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -950.516,86 -1.551.052 -1.612.331 -1.636.399 -1.660.643 -1.664.938

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -950.516,86 -1.551.052 -1.612.331 -1.636.399 -1.660.643 -1.664.938

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -950.516,86 -1.551.052 -1.612.331 -1.636.399 -1.660.643 -1.664.938

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 2.394.000 2.394.000 2.394.000 2.394.000 2.394.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.394.000 2.394.000 2.394.000 2.394.000 2.394.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -950.516,86 -3.920.052 -3.981.331 -4.005.399 -4.029.643 -4.033.938

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -950.516,86 -3.920.052 -3.981.331 -4.005.399 -4.029.643 -4.033.938

Erläuterungen
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Gymnasien
4481000

5238000

5241000

5255000

5271000

5291000

4161800/5711800
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.06 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 0,00 289.800 1.194.000 0 0 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 289.800 1.194.000 0 0 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 289.800 1.194.000 0 0 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 119.342,87 472.000 1.376.700 0 0 0 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 119.342,87 472.000 1.376.700 0 0 0 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 13.983,61 66.300 262.500 0 62.500 63.500 64.500

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 131.448,11 174.700 174.500 0 171.500 175.500 176.500

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 145.431,72 241.000 437.000 0 234.000 239.000 241.000

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 264.774,59 713.000 1.813.700 0 234.000 239.000 241.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -264.774,59 -423.200 -619.700 0 -234.000 -239.000 -241.000
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien
Investition V030106000 Aula GAL, Erneuerung Bühnenboden und Bestuhlung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 397,0 348,4 105,7 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 397,0 348,4 105,7 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -397,0 -348,4 -105,7 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Die Bestuhlung erfolgt zeitversetzt in 2 Teilen. Für 2021 ist der 2. Teil der Bestuhlung in Höhe von 150 T€ geplant.

Investition V030106010 Gymn. A. d. Morgenröthe, Naturwissenschaftl. Raum
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien
Investition I030106000 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 4,1 20,0 24,0 0,0 24,0 24,0 24,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 4,3 20,0 24,0 0,0 24,0 24,0 24,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -4,3 -20,0 -24,0 0,0 -24,0 -24,0 -24,0

Investition I030106010 Mobiliar Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 7,8 7,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 7,8 7,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -7,8 -7,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen. Außerdem sind in den nächsten Jahren

 Anschaffungen für die Aufenthaltsbereiche des FJM geplant.

Investition I030106011 Haustechnik Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,3 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,3 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,3 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5

Investition I030106012 Sportgeräte Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 3,7 55,0 50,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 3,7 55,0 50,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -3,7 -55,0 -50,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Ansatzerhöhung wegen zu erwartender Preissteigerungen und der abschließenden Anschaffung neuer Geräte und Sportartikel für die Rundsporthalle.

Investition I030106013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 17,0 16,0 20,0 0,0 22,0 22,0 24,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 17,0 16,0 20,0 0,0 22,0 22,0 24,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -17,0 -16,0 -20,0 0,0 -22,0 -22,0 -24,0

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel (4 T€) festgestellt wurden.

Desweiteren sind für die Mensen Ersatzbeschaffungen zu tätigen.

Investition I030106014 Inklusion Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -9,0 -9,0 0,0 -9,0 -9,0 -9,0

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030106020 Medienentwicklungsplanung Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 98,4 110,0 110,0 0,0 115,0 120,0 120,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 101,9 110,0 110,0 0,0 115,0 120,0 120,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -101,9 -110,0 -110,0 0,0 -115,0 -120,0 -120,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030106021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 9,8 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 23,9 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -23,9 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 50 T€ für GY), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.06 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030106023 Maßnahmen Digitalpakt Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 289,8 1.194,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 289,8 1.194,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 322,0 1.326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 322,0 1.326,7 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -32,2 -132,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030106030 Schulbudget Gymnasien
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 21,5 21,5 0,0 21,5 21,5 21,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -21,5 -21,5 0,0 -21,5 -21,5 -21,5
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Produkt 03.01.07 Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger eines Förderschulverbundes mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie Emotionale und soziale Entwicklung.
An dieser Schule werden Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen, nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch
gefördert.
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung

Konkrete (messbare) Ziele
Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Förderschulen 206,00 210,00 187,00 182,00 179,00 179,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 6.251,06 16.000,00 26.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 76,19 126,21 77,67 77,67 77,67

Kosten WLAN-Ausbau 40.625,00 0,00 10.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.
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Stellenplanauszug Produkt 03.01.07
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,08 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,08 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 0,69 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 0,69 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 34.798,02 35.400 36.400 36.400 36.400 36.400

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 400 400 400 400 400

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 33.000,00 22.200 129.000 26.100 26.100 26.100

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 67.798,02 58.000 165.800 62.900 62.900 62.900

4482000 Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden 203.949,69 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500

4487020 Kostenerstattung bei investiven Schadensfällen Inv.Code erforderlich 144.916,15 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348.865,84 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 43.807,30 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 43.807,30 300 300 300 300 300

10 = Ordentliche Erträge 460.471,16 92.800 200.600 97.700 97.700 97.700

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.519,37 4.207 3.526 3.562 3.597 3.634

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 40.317,75 28.694 31.191 31.503 31.818 32.139

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 3.527,47 2.223 2.425 2.449 2.474 2.499

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 9.212,30 5.922 6.635 6.701 6.768 6.837

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 50,93 205 186 188 190 192

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 246 257 226 237 237

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 263 130 126 127 127

11 - Personalaufwendungen 54.627,82 41.760 44.350 44.755 45.211 45.665

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 660,81 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 3.689,94 16.000 15.100 17.100 17.100 17.100

5271000 Lernmittel 3.311,65 12.700 15.000 15.000 15.000 15.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0,00 250 250 250 250 250

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 1.169,50 250 7.250 8.250 8.250 8.250

5291010 Schülerbeförderungskosten 244.843,98 310.000 320.000 330.000 340.000 340.000

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.675,88 341.200 360.600 373.600 383.600 383.600
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 100 100 100 100 100

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 900 900 900 900 900

5711600 Abschreibungen auf Außenanlagen 0,00 200 200 200 200 200

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 22.200 129.000 26.100 26.100 26.100

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 29.000 135.800 32.900 32.900 32.900

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 34.734,14 35.400 36.400 36.400 36.400 36.400

15 - Transferaufwendungen 34.734,14 35.400 36.400 36.400 36.400 36.400

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 1.188,85 600 2.000 2.000 2.000 2.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 490,55 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 902,06 6.500 9.500 9.500 9.500 9.500

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 12.655,40 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

5446010 Sonstige Versicherungen 198,62 200 200 200 200 200

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.435,48 28.300 32.700 32.700 32.700 32.700

17 = Ordentliche Aufwendungen 358.473,32 475.660 609.850 520.355 530.811 531.265

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 101.997,84 -382.860 -409.250 -422.655 -433.111 -433.565

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) 101.997,84 -382.860 -409.250 -422.655 -433.111 -433.565

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) 101.997,84 -382.860 -409.250 -422.655 -433.111 -433.565

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 533.000 533.000 533.000 533.000 533.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 533.000 533.000 533.000 533.000 533.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 101.997,84 -910.860 -937.250 -950.655 -961.111 -961.565

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) 101.997,84 -910.860 -937.250 -950.655 -961.111 -961.565

Erläuterungen

4482000

5241000
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Förderschulen

5255000

5291000

4161800/5711800
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.07 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 56.635,30 53.100 103.000 0 210.500 0 0

6817000 Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen 144.916,15 0 0 0 0 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 201.551,45 53.100 103.000 0 210.500 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 201.551,45 53.100 103.000 0 210.500 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 82.577,58 123.000 10.000 0 234.000 0 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.577,58 123.000 10.000 0 234.000 0 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 0,00 8.300 12.600 0 13.500 13.500 13.500

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 11.628,04 22.200 129.000 0 26.100 26.100 26.100

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 11.628,04 30.500 141.600 0 39.600 39.600 39.600

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 94.205,62 153.500 151.600 0 273.600 39.600 39.600

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 107.345,83 -100.400 -48.600 0 -63.100 -39.600 -39.600
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen
Investition V030107010 Erneuerung Sportboden Turnhalle Pestalozzischule
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 64,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64,0 64,0 0,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64,0 -64,0 0,0 -64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Altersbedingt muss der Sportboden in der Turnhalle der Pestalozzischule erneuert werden.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen
Investition I030107010 Mobiliar Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,5 0,6 4,1 0,0 4,1 4,1 4,1

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,5 0,6 4,1 0,0 4,1 4,1 4,1

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,5 -0,6 -4,1 0,0 -4,1 -4,1 -4,1

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030107011 Haustechnik Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0

Investition I030107012 Sportgeräte Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 144,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 82,6 1,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 62,3 -1,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5

Für Reparatur/Erneuerungsbedarf von Sportgeräten wird der Mittelwert aus 2018 und 2019 i.H.v. 155 T€ bezogen auf alle Schulformen (außer WBK) angesetzt. Für die

Ersatzbeschaffung von Sportgeräten werden 35 T€ für alle Schulformen (außer WBK) angemeldet. Auf die Förderschulen entfallen 1 T€.

Investition I030107013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,5 3,4 5,0 0,0 6,0 6,0 6,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,5 3,4 5,0 0,0 6,0 6,0 6,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,5 -3,4 -5,0 0,0 -6,0 -6,0 -6,0

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Investition I030107020 Medienentwicklungsplanung Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 8,6 17,5 123,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 8,6 17,5 123,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -8,6 -17,5 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen und Mittel für Regionalprojekt DigiMath4Edu

Anschaffung von mobilen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler (103.000 €), 100 % Landesförderung

Investition I030107021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 2,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -2,0 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 10 T€ für FS), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030107022 Glasfaseranbindung der Förderschule
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition I030107023 Maßnahmen Digitalpakt Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 210,5 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0 210,5 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.07 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 234,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 59,0 0,0 0,0 234,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 -23,5 0,0 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030107030 Schulbudget Förderschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0
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Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 5/4 Schulen Uhr, Christina

Kurzbeschreibung
Die Stadt Siegen ist Träger von 3 Gesamtschulen. Diese werden als Ganztagsschulen geführt.
Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen.
Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5 bis 10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).
Die Schulverwaltung stellt die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Einrichtungen und Lehrmittel bereit und unterhält diese. Sie stellt eine am allgemeinen Stand der Technik
und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung.
Schülerinnen und Schülern der Gesamtschulen wird die Einnahme eines Mittagessens ermöglicht. Die Schulverwaltung stellt hierfür die notwendige Sach- und Personalausstattung zur
Verfügung.

Zielgruppe
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschulen sowie deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen

Konkrete (messbare) Ziele
- Optimierung der Medienausstattung und der digitalen Infrastruktur.

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Gesamtzahl Schüler/innen Gesamtschulen 2.719,00 3.036,00 2.966,00 3.042,00 3.185,00 3.185,00

Fortschreibung und Umsetzung der Medienentwicklungsplanung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Ausstattungskosten IT 88.478,94 118.000,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00 145.200,00

Ausstattungskosten IT pro Schüler/in 31,10 38,87 53,40 53,40 53,40 53,40

Kosten WLAN-Ausbau 73.750,00 0,00 1.070.000,00 0,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
- Bei den Schülerzahlen handelt es sich um schuljahresbezogene Zahlen (Beispiel: 2020 = Schuljahr 2020/2021).
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ist 2020: Schulstatistik 2020/2021.
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2021: Schülerzahlenprognose 2019/2020 - 2023/2024
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Ansatz 2022 und Plan 2023 - 2024: Schülerzahlenprognose 2021/2022 - 2024/2025
- Herkunft Gesamtzahl Schüler/innen Plan 2025: Übernahme der Prognose für das Schuljahr 2024/2025
Basis für die Ausstattungskosten IT ist die Medienentwicklungsplanung.

Haushaltsplan 2022

336



Stellenplanauszug Produkt 03.01.08
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 0,20 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 0,20 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 0,14 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 7,21 0,00

Entgeltgruppen 1-4 0,00 1,58 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 8,93 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4141000 Landeszuweisung für laufende Zwecke 57.593,17 66.800 81.800 81.800 81.800 81.800

4147000 Spenden/Zuschüsse Unternehmen/Vereine/Stiftungen 250,00 0 0 0 0 0

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 0,00 300 14.500 14.500 14.500 14.500

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 177.000,00 166.450 180.700 180.400 180.400 180.400

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 234.843,17 233.550 277.000 276.700 276.700 276.700

4421000 Erträge aus Verkauf 6.784,40 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.784,40 0 0 0 0 0

4482000 Kostenerstatt. von Gemeinden/Gemeindeverbänden 5.722,14 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.722,14 0 0 0 0 0

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0 37.000 37.000 37.000 37.000

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 6.848,12 300 300 300 300 300

07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.848,12 300 37.300 37.300 37.300 37.300

10 = Ordentliche Erträge 254.197,83 233.850 314.300 314.000 314.000 314.000

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 5.484,22 10.102 9.093 9.184 9.276 9.370

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 352.633,26 354.072 374.237 377.980 381.760 385.617

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 26.059,79 26.468 28.046 28.327 28.610 28.899

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 69.552,37 70.073 75.577 76.333 77.096 77.875

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 280,12 492 479 484 489 494

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 590 617 542 569 569

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 631 313 302 305 305

11 - Personalaufwendungen 454.009,76 462.428 488.362 493.152 498.105 503.129

5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 5.661,61 6.000 10.500 10.500 10.500 10.500

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 49.958,58 109.000 60.500 66.500 66.500 66.500
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5271000 Lernmittel 89.166,94 180.000 210.000 220.000 220.000 220.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 272,81 500 500 500 500 500

5281020 Wareneinkauf 4.967,77 0 5.000 5.000 5.000 5.000

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 0,00 500 70.500 74.500 74.500 74.500

5291010 Schülerbeförderungskosten 1.054.298,29 1.120.000 1.135.000 1.140.000 1.150.000 1.150.000

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.204.326,00 1.416.000 1.492.000 1.517.000 1.527.000 1.527.000

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 100 100 100 100 100

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 0,00 19.300 79.000 79.000 79.000 79.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 700 700 700 700 700

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 166.450 180.700 180.400 180.400 180.400

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 186.550 260.500 260.200 260.200 260.200

5317000 Zuwend. an priv.Unternehmen/Vereine/Stiftungen 54.892,36 66.800 81.800 81.800 81.800 81.800

15 - Transferaufwendungen 54.892,36 66.800 81.800 81.800 81.800 81.800

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 4.669,72 7.800 8.000 8.000 8.000 8.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 7.197,76 41.300 42.500 42.500 42.500 42.500

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 19.197,79 36.500 34.500 34.500 34.500 34.500

5431410 Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR 108,62 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5446000 Unfall- und Haftpflichtversicherung 167.427,64 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000

5446010 Sonstige Versicherungen 993,15 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

5499040 Rückzahlung von konsumtiven Zuweisungen 1.429,35 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 201.024,03 262.600 262.000 262.000 262.000 262.000

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.914.252,15 2.394.378 2.584.662 2.614.152 2.629.105 2.634.129

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -1.660.054,32 -2.160.528 -2.270.362 -2.300.152 -2.315.105 -2.320.129

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -1.660.054,32 -2.160.528 -2.270.362 -2.300.152 -2.315.105 -2.320.129

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -1.660.054,32 -2.160.528 -2.270.362 -2.300.152 -2.315.105 -2.320.129

4811002 ILV - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  (Einzelabrechnung) 1.109,00 0 0 0 0 0

4811600 ILV - Mieterträge (ZGW) 0,00 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

4811700 ILV - Nutzungsgebühren (ZGW) 0,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.109,00 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

5811050 ILV - Gebäudeunterhaltung/Bewirtschaftung (ZGW) 0,00 2.134.000 2.134.000 2.134.000 2.134.000 2.134.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 2.134.000 2.134.000 2.134.000 2.134.000 2.134.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -1.658.945,32 -4.273.528 -4.383.362 -4.413.152 -4.428.105 -4.433.129

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -1.658.945,32 -4.273.528 -4.383.362 -4.413.152 -4.428.105 -4.433.129
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Teilergebnisplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen

Erläuterungen

4141000/5317000

5241000

5255000

5271000

5281020

5291000

4161800/5711800
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Teilfinanzplan Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 22.976,80 277.200 1.151.200 0 0 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 22.976,80 277.200 1.151.200 0 0 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 22.976,80 277.200 1.151.200 0 0 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 174.487,07 308.000 1.349.100 0 0 0 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 174.487,07 308.000 1.349.100 0 0 0 0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 28.983,79 116.600 280.300 0 84.600 84.600 84.600

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 160.056,36 166.450 180.700 0 180.400 180.400 180.400

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 189.040,15 283.050 461.000 0 265.000 265.000 265.000

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 363.527,22 591.050 1.810.100 0 265.000 265.000 265.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -340.550,42 -313.850 -658.900 0 -265.000 -265.000 -265.000

Erläuterungen

7832000
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Investition V030108021 Netzwerk Gesamtschule Auf dem Schießberg
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 64,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64,0 64,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64,0 -64,0 -14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Das vorhandene Netzwerk der Gesamtschule Auf dem Schießberg muss ausgetauscht werden. Weiterhin ist, um einen vernünftigen Datenfluss zu gewährleisten, die

Verlegung von Glasfaserkabeln zwischen den Gebäuden erforderlich.

Investition V030108100 Bertha-von-S. Gesamtschule, Beachvolleyballanlage
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 135,9 135,9 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 135,9 135,9 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -135,9 -135,9 -97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition V030108102 Gesamts. A.d.Schießberg, Naturwissenschaftl. Raum
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 180,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180,0 0,0 0,0 0,0 -180,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Investition I030108000 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 4,3 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 4,3 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -4,3 -20,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Investition I030108010 Mobiliar Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 25,1 10,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 25,1 10,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -25,1 -10,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Ansatzerhöhung durch stark gestiegene Preise im Mobiliarbereich und um das Mobiliarbudget der Schulen zeitgemäß anzupassen.

Investition I030108011 Haustechnik Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,7 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,7 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0

Investition I030108012 Sportgeräte Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 3,3 13,0 13,0 0,0 15,0 15,0 15,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 3,3 13,0 13,0 0,0 15,0 15,0 15,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -3,3 -13,0 -13,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0

Investition I030108013 Bewegliches Vermögen und Lehrmittel Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 21,4 80,0 63,0 0,0 42,0 42,0 42,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 21,4 80,0 63,0 0,0 42,0 42,0 42,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -21,4 -80,0 -63,0 0,0 -42,0 -42,0 -42,0

Ansatzerhöhung durch gestiegene Tafelpreise und da bei der Arbeitsschutz-Begehung Mängel festgestellt wurden. Desweiteren sind für die Mensen

 Ersatzbeschaffunge zu tätigen, für die Gesamtschule Eiserfeld ist die Anschaffung eines Kombidämpfers sowie einer Gastronomiespülmaschine (21 T€)
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

 geplant.

Investition I030108014 Inklusion Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,4 10,6 10,5 0,0 10,5 10,5 10,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,4 10,6 10,5 0,0 10,5 10,5 10,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -1,4 -10,6 -10,5 0,0 -10,5 -10,5 -10,5

Für 2022 und die folgenden Jahre ist die Anschaffung weiterer Tablets geplant.

Investition I030108020 Medienentwicklungsplanung Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 105,3 130,0 135,0 0,0 138,0 138,0 138,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 117,6 130,0 135,0 0,0 138,0 138,0 138,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -94,6 -130,0 -135,0 0,0 -138,0 -138,0 -138,0

Gewährleistung einer modernen und digitalen Präsentationstechnik an den Schulen.

Investition I030108021 WLAN-Ausbau, diverse Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 50,1 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 77,7 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -77,7 0,0 -70,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ansatz für weiteren Ausbau eines flächendeckenden WLAN-Netzwerks (insg. 220 T€, davon 70 T€ für GE), das die mobile Mediennutzung durch Lehrer/innen und

Schüler/innen gewährleisten soll.

Investition I030108023 Maßnahmen Digitalpakt Gesamtschulen
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 03.01.08 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 277,2 1.151,2 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 277,2 1.151,2 0,0 0,0 0,0 0,0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 308,0 1.279,1 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 308,0 1.279,1 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -30,8 -127,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Über das Programm "DigitalPakt NRW" wird der weitere Ausbau der Digitalisierung an den Schulen mit einer Förderquote von 90 % gefördert. Für die Stadt Siegen

werden bis 2024 max. 4,2 Mio € zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten für alle Schulen betragen 5,5 Mio €. Der Großteil der Mittel wird für die Bereitstellung

der erforderlichen (Netz)Infrastruktur in den Schulgebäuden verwendet. (2022: Gymnasien und Gesamtschulen, Realschule Auf der Morgenröthe, 2023: Hauptschule,

Förderschule und Realschule Am Oberen Schloss, 2024: Grundschulen).

Investition I030108030 Schuldbudget Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 17,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 17,5 17,5 17,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -17,5 -17,5 0,0 -17,5 -17,5 -17,5
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Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en)
Abteilung 4/4 Zentrale Gebäudewirtschaft Meyer, Peter

Kurzbeschreibung
Hier erfolgt die Planung, Realisierung und Steuerung von Neubau-, Umbau-, Modernisierungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen inkl. der Ausübung der Bauherrenfunktion. Darüber
hinaus sind hier sämtliche übrigen Erfordernisse im Hinblick auf Hochbaumaßnahmen (Instandhaltung der Gebäude / baulichen Anlagen inkl. regelmäßigen Kontrollen, Begehungen,
Inspektionen und Wartungen) konzentriert. Zu den notwendigen Aufgaben gehört auch die Umsetzung der erforderlichen Abrissmaßnahmen an bestehenden städtischen Hochbauten.
Des Weiteren wird die technische Betreuung von Leerstandsobjekten sowie die Zusammenarbeit mit der KEG bezüglich der technischen Betreuung des städtischen Wohnhausbesitzes betrieben.

Zielgruppe
- Politische Gremien und Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
- Nutzerinnen / Nutzer städtischer Gebäude und Einrichtungen

Konkrete (messbare) Ziele
- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rates / Bauherrenbereiches in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Zeitrahmen und insbesondere Kostenrahmen
- Sicherstellung von Architekturqualität bei Baumaßnahmen am städtischen Gebäudebestand und Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Durchführung der Bauarbeiten

Kennzahlen
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Erhaltungsaufwand (€) pro m² BGF* (ohne Wartungskosten) 15,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltungsaufwandsanteil (%) am Gebäudeneuwert; *1 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Kennzahlen
Die Kennzahlen beziehen sich auf städtischen Schulen (mit und ohne Sporthallen).
* Bruttogeschossfläche
*1 Gem. KGSt liegt die Substanzerhaltungsschwelle bei 1,2 %.
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Stellenplanauszug Produkt 01.13.02
Nr. Bezeichnung Ist 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022

Laufbahngruppe 2 0,00 2,67 0,00

Summe Beamte und Beamtinnen 0,00 2,67 0,00

Entgeltgruppen 13-15 0,00 3,70 0,00

Entgeltgruppen 9b-12 0,00 23,00 0,00

Entgeltgruppen 5-9a 0,00 2,96 0,00

Summe tariflich Beschäftigte 0,00 29,66 0,00

Produktinformation
Erläuterungen Stellenplanauszug

Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4140800 Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag 478.052,56 255.000 0 0 0 0

4161000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen 11.431,57 3.385.300 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

4161800 Auflösung Sonderposten GVG 0,00 10.400 13.400 8.900 8.900 8.900

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 489.484,13 3.650.700 3.013.400 3.008.900 3.008.900 3.008.900

4231000 Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag 3.353.000,00 0 0 0 0 0

03 + Sonstige Transfererträge 3.353.000,00 0 0 0 0 0

4480000 Kostenerstattungen vom Bund 649,26 0 0 0 0 0

4487010 Kostenerstattung in konsumtiven Schadensfällen 14.731,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4488000 Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen 1.436,21 0 0 0 0 0

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.816,47 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten 0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000

4582000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen 112.170,16 0 0 0 0 0

4591000 Sonstige ordentliche Erträge 14.460,53 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

07 + Sonstige ordentliche Erträge 126.630,69 2.000 12.000 12.000 12.000 12.000

4711000 Aktivierte Eigenleistungen 276.631,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

08 + Aktivierte Eigenleistungen 276.631,00 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

10 = Ordentliche Erträge 4.262.562,29 3.854.200 3.226.900 3.222.400 3.222.400 3.222.400

5011000 Dienstaufwendungen Beamte 151.034,36 196.504 144.571 146.016 147.477 148.967

5012000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte 1.573.208,25 1.735.684 1.898.417 1.917.401 1.936.577 1.956.144

5022000 Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte 125.777,58 134.273 146.895 148.364 149.848 151.362

5032000 Gesetzl. Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch. 301.073,81 336.973 378.853 382.642 386.469 390.373

5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen 5.598,74 9.564 7.620 7.696 7.773 7.851

5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 0,00 11.479 12.005 10.552 11.067 11.067

Haushaltsplan 2022

164



Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 0,00 12.277 6.094 5.878 5.924 5.924

11 - Personalaufwendungen 2.156.692,74 2.436.754 2.594.455 2.618.549 2.645.135 2.671.688

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 3.830.267,19 5.133.500 5.832.000 5.431.000 5.121.000 4.086.000

5218000 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 230.000,00 0 0 0 0 0

5251000 Haltung von Fahrzeugen 1.075,61 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5251010 Kraftfahrzeugsteuer 0,00 400 400 400 400 400

5251020 Kfz-Versicherungsbeiträge 674,87 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000

5255000 Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen 429,98 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

5255010 Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen 124.980,10 160.000 170.000 170.000 170.000 170.000

5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 59,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

5291000 Aufw. für sonstige Dienstleistungen 43.838,69 24.100 184.100 234.100 184.100 234.100

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.231.325,44 5.324.200 6.192.400 5.841.400 5.481.400 4.496.400

5711000 Abschreibungen auf Sonstiges Infrastrukturvermögen 0,00 0 23.700 23.700 23.700 23.700

5711100 Abschreibungen auf Gebäude 220,76 6.270.500 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000

5711300 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 4.400 1.000 1.000 1.000 1.000

5711400 Abschreibungen Betriebs-und Geschäftsausstattung 13.868,45 10.700 31.000 31.000 31.000 31.000

5711500 Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge 0,00 100 14.700 14.700 14.700 14.700

5711600 Abschreibungen auf Außenanlagen 6,62 186.400 281.000 281.000 281.000 281.000

5711800 Abschreibungen GVG 60 - 800 EUR 0,00 10.400 13.400 8.900 8.900 8.900

14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.095,83 6.482.500 6.439.800 6.435.300 6.435.300 6.435.300

5412020 Aufwendungen für Dienstreisen 3,70 0 0 0 0 0

5412050 Personalnebenaufwendungen 0,00 900 0 0 0 0

5423000 Leasinggebühren 1.220,95 2.600 0 0 0 0

5429000 Softwarewartung und Lizenzgebühren 11.276,08 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000

5431000 Geschäftsaufwendungen 27.613,77 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000

5431400 Erwerb Vermögen unter 60 EUR (bis 2021) 296,56 600 600 600 600 600

5431410 Dienst-/Schutzkleidung unter 60 EUR 25,83 500 750 500 500 500

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 561.500,00 0 0 0 0 0

5499030 Aufwendungen für Festwerte 3.673,32 0 0 0 0 0

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 605.610,21 49.600 46.350 46.100 46.100 46.100

17 = Ordentliche Aufwendungen 7.007.724,22 14.293.054 15.273.005 14.941.349 14.607.935 13.649.488

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -2.745.161,93 -10.438.854 -12.046.105 -11.718.949 -11.385.535 -10.427.088

5515000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen 497.491,56 493.000 488.000 488.000 488.000 488.000

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 497.491,56 493.000 488.000 488.000 488.000 488.000

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -497.491,56 -493.000 -488.000 -488.000 -488.000 -488.000
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Teilergebnisplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) -3.242.653,49 -10.931.854 -12.534.105 -12.206.949 -11.873.535 -10.915.088

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25) -3.242.653,49 -10.931.854 -12.534.105 -12.206.949 -11.873.535 -10.915.088

4811100 ILV - Bauunterhaltung (ZGW) 0,00 9.380.000 9.380.000 9.380.000 9.380.000 9.380.000

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 9.380.000 9.380.000 9.380.000 9.380.000 9.380.000

5811002 ILV - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (Einzelabrechnung) 399,30 0 0 0 0 0

5811350 ILV - Vermessung 30.827,00 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

5811351 ILV - Bereitstellung von Geodaten 2.012,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33.238,30 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -3.275.891,79 -1.563.854 -3.166.105 -2.838.949 -2.505.535 -1.547.088

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) -3.275.891,79 -1.563.854 -3.166.105 -2.838.949 -2.505.535 -1.547.088

Erläuterungen

4140800

4231000

5255010

5291000 + 5515000

5291000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition A011302000 Rathäuser
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 465.956,00 660.000 250.000 250.000 250.000 250.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 465.956,00 660.000 250.000 250.000 250.000 250.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -465.956,00 -660.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

In 2022 Beginn Brandschutzmaßnahme Rathaus Geisweid, neues Brandschutz-Konzept

Investition A011302001 Feuer- und Rettungswachen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 155.921,49 100.000 120.000 270.000 120.000 120.000

5218000 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 82.000,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 237.921,49 100.000 120.000 270.000 120.000 120.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -237.921,49 -100.000 -120.000 -270.000 -120.000 -120.000

2023: 153.000 € für Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus Weidenau

Investition A011302002 Grundschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4140800 Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag 0,00 255.000 0 0 0 0

13 = Ordentliche Erträge 0,00 255.000 0 0 0 0

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 683.826,18 1.100.000 920.000 800.000 900.000 900.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 94.800,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 778.626,18 1.100.000 920.000 800.000 900.000 900.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -778.626,18 -845.000 -920.000 -800.000 -900.000 -900.000

2022: Neuveranschlagung Grundschule Eisern - WC Anlage (130 T€), Giesbergschule - 2. BA WC-Anlage (95 T€)

Die Mittel wurden in 2021 für Mehrkosten und andere Maßnahmen verwendet. Hammerhütter Schule - Erneuerung Alarmierungsanlage (115 T€),

Austausch von Geräteraumtoren an 2 Grundschulen (50 T€), Abbrüche: Spandauer Schule Pavillon und HM-Haus

2023: Albert-Schweitzer-Schule - Dach und Umkleiden - (100 T€), 2024: Albert-Schweitzer-Schule - Sanierung Duschen Umkleiden - (200 T€)

Investition A011302003 Hauptschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 48.219,11 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

23 = Ordentliche Aufwendungen 48.219,11 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -48.219,11 -50.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Investition A011302004 Realschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 75.728,99 100.000 80.000 330.000 450.000 200.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 192.500,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 268.228,99 100.000 80.000 330.000 450.000 200.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -268.228,99 -100.000 -80.000 -330.000 -450.000 -200.000

Realschule Am Oberen Schloss Turnhalle: 450 T€ für die Sanierung der Wasch- und Duschräume davon 200 T€ in 2023 und 250 T€ in 2024

2023: Realschule Am Oberen Schloss - 50 T€ konsumtiver Anteil Naturwissenschaftsräume

Investition A011302005 Weiterbildungskolleg
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 20.697,65 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 20.697,65 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -20.697,65 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Investition A011302006 Gymnasien
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 417.166,08 500.000 1.190.000 800.000 800.000 800.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 417.166,08 500.000 1.190.000 800.000 800.000 800.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -417.166,08 -500.000 -1.190.000 -800.000 -800.000 -800.000

2022: Gymnasium Am Löhrtor: Fortsetzung BS-MN 50 T€, Gymnasium Auf der Morgenröthe - NW-Räume (40 T€ - kons. Anteil), Gymnasium Auf der Morgenröthe

Lüftungsanlage Aula (defekt, daher Aula gesperrt) 200 T€, Gymnasium Am Löhrtor Klassensanierung (100 T€) und Abriss unterirdischer Kohlenkeller (130 T€),

Gymnasium Am Löhrtor - Fassade und RWA TRH (170 T€), PPR - 450 T€ für Dusch- / Waschräume (ehem. Gute Schule), davon 200 T€ in 2022 und 250 T€ in 2023,

Austausch von Geräteraumtoren an 2 Gymnasien (40 T€)

Investition A011302007 Förderschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 55.776,72 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 55.776,72 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -55.776,72 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition A011302008 Gesamtschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 308.371,08 400.000 869.000 950.000 600.000 600.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 186.100,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 494.471,08 400.000 869.000 950.000 600.000 600.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -494.471,08 -400.000 -869.000 -950.000 -600.000 -600.000

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule: Umbau/Sanierung WC-Anlage GS (220 T€) und Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme Verwaltung und Flure  (200 T€),

Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: neue TH - Erneuerung Spielfeldbeleuchtung (LED) (64 T€) (evtl. 20% BEG), Gesamtschule Auf dem Schießberg:

Modernisierung der Verwaltung Fortsetzung 84 T€, weitere MN Gesamtschule auf dem Schießberg: NW-Räume aus Gute Schule

2023: Bertha-Von-Suttner-Gesamtschule GS Kolpingstraße: T30RS-Türen (110 T€) und Holzdecke Austausch inkl. Umbau Windfang (245 T€)

Investition A011302010 Apollo-Theater
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 80.076,31 80.000 100.000 125.000 105.000 85.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 80.076,31 80.000 100.000 125.000 105.000 85.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -80.076,31 -80.000 -100.000 -125.000 -105.000 -85.000

In 2022 ff: Austausch Isolierverglasung im Foyer (Scheiben erblinden), in 2022 15 T€ und 2023 15 T€, Austausch von wasserlosen Urinalen wegen Geruchsbelästigung

2. OG und Künstlergarderobe (6 T€).  In 2023 soll mit der Renovierung der Fassade (Anstrich) begonnen werden (30 T€) und in 2024 abgeschlossen werden (25 T€).

Investition A011302011 Musikschule
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 5.473,63 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 29.100,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 34.573,63 25.000 24.000 24.000 24.000 24.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -34.573,63 -25.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000

Investition A011302012 KrönchenCenter
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 42.546,62 315.000 50.000 50.000 55.000 55.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 42.546,62 315.000 50.000 50.000 55.000 55.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -42.546,62 -315.000 -50.000 -50.000 -55.000 -55.000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

In 2021 soll das Dach des KrönchenCenters saniert werden (vorbehaltlich des Beschlusses in der Eigentümerversammlung). Aus zwei Gutachten geht hervor, dass das

Dach im Jahr 2021 saniert werden muss. Auf die Universitätsstadt Siegen als Teileigentümer entfällt ein Anteil von 55 %, rd. 220 T€.

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die 640 Brandmelder im Objekt (1. - 3. OG) auszutauschen (45 T€).

Investition A011302013 Museum für Gegenwartskunst
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 2.770,97 20.000 60.000 22.000 22.000 22.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 2.770,97 20.000 60.000 22.000 22.000 22.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -2.770,97 -20.000 -60.000 -22.000 -22.000 -22.000

2022: Fenstertausch in denkmalgerechter Ausführung (42 T€)

Investition A011302014 Kapellenschulen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 23.087,49 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 23.087,49 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -23.087,49 -18.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Investition A011302015 Hainer Schule und Haus Herbstzeitlos
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 5.388,81 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 5.388,81 21.000 20.000 20.000 20.000 20.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -5.388,81 -21.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Investition A011302016 Mahnmale
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 2.222,77 15.000 25.000 15.000 15.000 15.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 2.222,77 15.000 25.000 15.000 15.000 15.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -2.222,77 -15.000 -25.000 -15.000 -15.000 -15.000

2022: Sanierung Mahnmal in Kaan-Marienborn (20 T€)

Investition A011302017 Obdachlosenunterkünfte
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 13.591,20 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

23 = Ordentliche Aufwendungen 13.591,20 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -13.591,20 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Investition A011302018 Kindertagesstätten
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 17.618,49 30.000 93.000 30.000 30.000 30.000

5218000 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 84.500,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 102.118,49 30.000 93.000 30.000 30.000 30.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -102.118,49 -30.000 -93.000 -30.000 -30.000 -30.000

2022: Abbruch Pavillon Kita Breitscheidstraße und Herrichtung der Fluchtwege Kita Waldesruh.

Investition A011302019 Sporthallen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 41.131,14 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 41.131,14 110.000 100.000 100.000 100.000 100.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -41.131,14 -110.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Investition A011302020 Stadtgärtnerei, Gärtnerunterkünfte, Forst
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 25.948,92 21.500 25.000 25.000 25.000 25.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 20.900,00 0 0 0 0 0

5499080 MWSt für innergemeinschaftlichen Erwerb 431,56 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 47.280,48 21.500 25.000 25.000 25.000 25.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -47.280,48 -21.500 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Investition A011302021 Bauhöfe
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 31.712,06 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

5495000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 38.100,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 69.812,06 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -69.812,06 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

Investition A011302022 Friedhofshallen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 28.104,34 100.000 120.000 60.000 60.000 60.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 28.104,34 100.000 120.000 60.000 60.000 60.000
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -28.104,34 -100.000 -120.000 -60.000 -60.000 -60.000

2022: Sanierung WC Friedhofhalle Geisweid (80 T€ kons.)

Investition A011302023 KEG-verwaltete Objekte
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 140.621,80 170.000 100.000 100.000 100.000 100.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 140.621,80 170.000 100.000 100.000 100.000 100.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -140.621,80 -170.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Ab 2021: Verringerter Ansatz aufgrund der Leerziehung des Objekts Herrengarten wegen Abbruch.

Neuveranschlagung der Maßnahme Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Marienborn in 2021.

Investition A011302024 Blockheizkraftwerke
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 21.620,69 34.000 30.000 30.000 30.000 30.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 21.620,69 34.000 30.000 30.000 30.000 30.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -21.620,69 -34.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Investition A011302028 Jugendeinrichtungen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 87.954,97 104.000 290.000 120.000 160.000 90.000

5218000 Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung 63.500,00 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 151.454,97 104.000 290.000 120.000 160.000 90.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -151.454,97 -104.000 -290.000 -120.000 -160.000 -90.000

Sanierungsprogramm Jugendeinrichtungen (JHA vom 01.07.2021)

Investition A011302029 Sonstige Objekte
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 72.673,34 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 72.673,34 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -72.673,34 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000

Investition A011302060 Austausch von Heizkesseln
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 0,00 750.000 750.000 750.000 750.000 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 750.000 750.000 750.000 750.000 0

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) 0,00 -750.000 -750.000 -750.000 -750.000 0

Aufgrund der Marktraumumstellung Erdgas von L- auf H-Gas (im Bereich Siegen zum 05.04.2022) ist der Austausch der Heizkessel, die älter als 25 Jahre sind,

erforderlich (Verwaltungsvorlage Nr. 3063/2020). Es bestehen massive Bedenken in Bezug auf den reibungslosen Betrieb der alten Heizkessel nach der

Umstellung und eine Warnung, dass mit Ausfällen einzelner Komponenten bzw. einer Versottung des Brennraums gerechnet werden muss. Darum wird die zwingende

Erfordernis eines Sanierungsprogramms für die Erneuerung der Heizkessel die älter als 25 Jahre sind, zusätzlich zur normalen Bauunterhaltung ab dem

Haushaltsjahr 2021 für die kommenden 4 Jahre in Höhe von 750 T € pro Haushaltsjahr gesehen.

Investition A011302070 Prüfung elektrische Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 0,00 125.000 175.000 230.000 175.000 230.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 125.000 175.000 230.000 175.000 230.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) 0,00 -125.000 -175.000 -230.000 -175.000 -230.000

Ab 2021: Prüfung der elektrischen Anlagen in allen städt. Gebäuden nach DIN VDE 0105-100. Alle 2 Jahre zusätzliche Prüfung von 10.000 Arbeitsmitteln.

Investition A011302100 Dach- und Fassadenbegrünung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 1.248,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

23 = Ordentliche Aufwendungen 1.248,40 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -1.248,40 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Investition A011302200 Gute Schule 2020
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4231000 Schuldendiensthilfen vom Land m.kons.Auftrag 3.353.000,00 0 0 0 0 0

13 = Ordentliche Erträge 3.353.000,00 0 0 0 0 0

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 445.047,82 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 445.047,82 0 0 0 0 0

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) 2.907.952,18 0 0 0 0 0

Die Stadt Siegen erhält aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017 - 2020 jeweils rd. 2,2 Mio €. Dabei handelt es sich formal um einen Kredit,

der sowohl investiv als auch konsumtiv verausgabt werden darf. Der Kreditaufnahme stehen Schuldendiensthilfen entgegen.
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konsumtive Aufträge Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

In der Verwaltungsvorlage Nr. 1538/2017 werden Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen.

Mit Verwaltungsvorlage Nr. 2524/2019 erfolgte eine Fortschreibung der Maßnahmenliste.

Investition A011302202 Kommunalinvestitionsförderung, Bertha-von-Suttner
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4140800 Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag 135.052,56 0 0 0 0 0

13 = Ordentliche Erträge 135.052,56 0 0 0 0 0

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 275.093,09 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 275.093,09 0 0 0 0 0

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -140.040,53 0 0 0 0 0

Investition A011302203 KommInv, Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 28,92 55.000 111.000 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 28,92 55.000 111.000 0 0 0

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) -28,92 -55.000 -111.000 0 0 0

Siehe VV Nr. 2084/2018; neue Kostenaufteilung, Verschiebung konsumtiv/investiv

Investition A011302204 KommInv, GS Am Schießberg, Dachsanierung
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

4140800 Bundeszuweisung mit konsumtivem Auftrag 343.000,00 0 0 0 0 0

13 = Ordentliche Erträge 343.000,00 0 0 0 0 0

5215999 Gebäudeunterhaltung, diff.Kostenarten,kons.Auftrag 234.642,11 0 0 0 0 0

23 = Ordentliche Aufwendungen 234.642,11 0 0 0 0 0

24 = Ergebnis (Erträge ./. Aufwendungen) 108.357,89 0 0 0 0 0

Die Baumaßnahme wurde in 2019 begonnen und in 2021 fertiggestellt. Die Baukosten betrugen insgesamt rd. 412 T€ bei einer Förderung i. H. v. 371 T€.
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Teilfinanzplan Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.528.247,44 1.677.000 2.032.000 0 420.000 0 0

01 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.528.247,44 1.677.000 2.032.000 0 420.000 0 0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.528.247,44 1.677.000 2.032.000 0 420.000 0 0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 4.060.657,82 4.923.000 7.167.000 5.869.000 10.757.000 11.786.000 237.000

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (4.020.000) (1.849.000)

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 518.928,00 1.456.000 2.105.000 2.500.000 1.500.000 1.000.000 0

Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen (1.500.000) (1.000.000)

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 35.368,82 805.000 990.000 0 330.000 0 0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 189.527,26 0 0 0 0 0 0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 3.673,32 0 0 0 0 0 0

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.808.155,22 7.184.000 10.262.000 8.369.000 12.587.000 12.786.000 237.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (5.520.000) (2.849.000)

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 25.731,73 3.900 5.900 0 3.900 3.900 3.900

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 20.623,00 10.400 13.400 0 8.900 8.900 8.900

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 46.354,73 14.300 19.300 0 12.800 12.800 12.800

7891000 Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse 0,00 177.000 0 0 0 0 0

12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 177.000 0 0 0 0 0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 4.854.509,95 7.375.300 10.281.300 8.369.000 12.599.800 12.798.800 249.800

(Verpflichtungsermächtigungen) (5.520.000) (2.849.000)

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.326.262,51 -5.698.300 -8.249.300 -8.369.000 -12.179.800 -12.798.800 -249.800

(Verpflichtungsermächtigungen) (-5.520.000) (-2.849.000)
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition G030101001 Gute Schule,Maßnahmen unter Wertgrenze div.Schulen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 88,2 68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 14,8 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 39,6 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150,3 127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150,3 -127,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030102001 Gute Schule, Glückaufschule, Austausch Sportboden
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 65,5 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 65,5 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65,5 -47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030104001 Gute Schule, TH Am Oberen Schloss, Sportbodensan.
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 160,0 160,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 160,0 160,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -160,0 -160,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030104002 Gute Schule, ROS,Differenzierungsraum, San./Ausst.
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 23,1 23,1 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 34,9 34,9 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 4,5 4,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 62,5 62,5 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62,5 -62,5 -44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030104003 Gute Schule, GS Schießberg,naturwissensch. Räume
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 475,0 475,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 525,0 525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -525,0 -525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030105001 Gute Schule, Weiterbildungskolleg(ehem. HS Winch.)
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 1.152,0 1.152,0 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.152,0 1.152,0 126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.152,0 -1.152,0 -126,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106001 Gute Schule, FJM,Zweifachturnhalle,Bodenerneuerung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -77,0 -77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106002 Gute Schule, FJM,Turnhalle (2.8) ,Bodenerneuerung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 40,1 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40,1 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40,1 -40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106004 Gute Schule, Gym.Löhrtor, naturwissenschaftl.Räume
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 243,4 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 207,7 207,7 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 39,1 39,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 19,9 19,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 510,0 510,0 44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -510,0 -510,0 -44,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106005 Gute Schule, Gym.Löhrtor, Erweit. Sprachalarmier.
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 113,2 105,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 113,2 105,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -113,2 -105,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106006 Gute Schule, FJM, Erweit. Sicherheitsbeleuchtung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 112,0 112,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 112,0 112,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -112,0 -112,0 -25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106007 Gute Schule, PPR, Sportbodensanierung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175,0 -175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106008 Gute Schule, PPR, Prallschutz und Hallentore
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 47,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47,8 47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47,8 -47,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030106009 Gute Schule, PPR, naturwissenschaftliche Räume
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 603,1 603,1 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 653,1 653,1 45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -653,1 -653,1 -45,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030106010 Gute Schule,Gym.Löhrtor,Sicherheitsbeleuchtungsanl
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 87,8 87,8 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Haushaltsplan 2022

178



Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87,8 87,8 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -87,8 -87,8 -73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition G030107001 Gute Schule, Pestalozz.,Parkplatzerweit./Schranken
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 28,5 28,5 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 35,5 35,5 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 64,0 64,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64,0 -64,0 -13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition G030108002 Gute Schule, Ges. Eiserfeld, Turnhallenbodenerneu.
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -135,9 -135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition H011101001 Rathaus Geisweid, Brandschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150,0 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150,0 -150,0 0,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H011101002 Krönchen Center, Erneuerung Lastenaufzug
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150,0 -150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition H011101100 RH Geisweid, Archiv im ehem. Ratskeller, 2. BA
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50,0 -50,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H011101101 RH Siegen, Brandschutzwände Treppenhaus
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60,0 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60,0 -60,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H020101007 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alchetal-Außenanlagen-
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 37,0 30,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 37,0 30,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37,0 -30,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H020101009 Feuerwehrgerätehaus Eisern, Neubau Sozialtrakt
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 873,9 873,9 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 46,7 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 50,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 50,0 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.030,9 981,3 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.030,9 -981,3 -28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H020101100 Feuerwehrgerätehaus Feuersbach,Anbau Fahrzeughalle
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 363,0 355,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 17,9 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 388,0 380,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -388,0 -380,5 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H020101101 Feuerwehrgerätehaus Oberschelden, Fahrzeughalle
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 310,0 121,0 1,0 120,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 316,7 127,7 7,7 120,0 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -316,7 -127,7 -7,7 -120,0 -189,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neuveranschlagung in 2021.

Investition H030102100 Spandauer Schule, Alarmierungsanlage
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 50,0 43,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50,0 43,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50,0 -43,1 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030102101 Nordschule, Erweiterung der Mensa
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 142,5 142,5 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 142,5 142,5 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -142,5 -142,5 -31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030102102 Spandauer Schule, Umbau ehem. RS Am Häusling
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 6.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.849,0 3.000,0 1.849,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 1.261,0 656,0 0,0 656,0 605,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.261,0 656,0 0,0 656,0 605,0 4.849,0 3.000,0 1.849,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.261,0 -656,0 0,0 -656,0 -605,0 -4.849,0 -3.000,0 -1.849,0 0,0

Der Umbau der ehemaligen Realschule Am Häusling dient zur Deckung des ermittelten Raumbedarfs für die Spandauer Schule.

Gesamtkosten Hochbau: 6.110 T€ zzgl. Außenanlage und Spielgeräte (600 T€), in 2022 sollen sämtliche Gewerke ausgeschrieben werden.

Investition H030102103 Diesterwegschule, Erweiterung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 1.791,2 991,2 1,7 600,0 200,0 600,0 600,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 8,7 8,7 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.799,9 999,9 10,1 600,0 200,0 600,0 600,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.799,9 -999,9 -10,1 -600,0 -200,0 -600,0 -600,0 0,0 0,0

Erweiterung der Diesterwegschule, um den ermittelten Raumbedarf zu erfüllen.

Die Beauftragungen der Baugrunderkundung, des Baugrundgutachtens und des Brandschutzkonzeptes sind erfolgt.

Investition H030102104 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau, 3. + 4. BA
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 1.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.200,0 0,0

Der 3. und 4. Bauabschnitt der Maßnahme "Erweiterungsbau Jung-Stilling-Schule" beinhaltet die Sanierung der Turnhalle sowie der Außenanlagen.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Eine weitere Differenzierung der Mittel in Tief- und Hochbau erfolgt, sobald eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegt.

Der 1. und 2. BA dieser Maßnahme wird aus Kommunalinvestitionsfördermitteln finanziert und ist veranschlagt auf K030102001.

Investition H030102105 Albert-Schweitzer-Schule, Erweiterung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 1.550,0 10,0 0,0 0,0 1.540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.550,0 10,0 0,0 0,0 1.540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.550,0 -10,0 0,0 0,0 -1.540,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030104100 Realschule Ob.Schloss,Spülküche/Differenzierungsr.
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 37,8 37,8 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 40,0 40,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40,0 -40,0 -14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Endabrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Investition H030106101 FJM Gymnasium, Einbau Sonnenschutz
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 50,0 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50,0 20,6 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50,0 -20,6 -20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030106102 Gymnasium Auf der Morgenröthe, Erneuerung NW-Räume
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -350,0 0,0 0,0 0,0 -350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neuveranschlagung in 2021. Aufgrund der langen Lieferzeiten erfolgt die Auftragserteilung bereits in 2021, die Durchführung dann in 2022.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition H030108008 Gesamtschule Eiserfeld, Umbau Barrierefreiheit
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 923,2 924,7 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 4,0 4,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 68,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 9,3 10,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 2,8 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.007,6 945,8 95,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.007,6 -945,8 -95,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Umbaumaßnahmen am Standort Eiserfeld.

Investition H030108100 Bertha von Suttner Gesamtsch., Fluchttreppen 1. OG
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 110,4 110,4 62,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 111,4 111,4 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111,4 -111,4 -63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030108101 Bertha-von-Suttner-Gesamtschule, Aufenthaltsraum
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 62,0 62,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 62,0 62,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62,0 -62,0 0,0 -62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H030108102 Bertha-von-Suttner Gesamtschule, Erweiterung BMA
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -156,0 -156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule erfolgt der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erweiterung der Brandmeldeanlage.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition H040501015 Museum Oberes Schloss, Modernisierung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Es handelt sich um einen Sammeltitel für kleinere Investitionsmaßnahmen am Gebäude. Daher wird kein Gesamtbedarf ausgewiesen.

Investition H040601000 Alarmierungsanlage Musikschule
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 50,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 50,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50,0 -35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition H060301100 Jugendtreff FBB, Umnutzung ehem.Hausmeisterwohnung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 126,0 126,0 28,2 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 126,0 126,0 28,2 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -126,0 -126,0 -28,2 -59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Der Gesamtbedarf beläuft sich auf 126 T €. Hierin enthalten ist die Ertüchtigung der ehem. Wohnung (Türen, Fenster, Malerarbeiten),

die Umnutzung (Baugenehmigung, Brandschutz) und der Einbau von Akustikdecken aufgrund von Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter.
In 2020 wurde die Brandmeldeanlage eingebaut. Zudem erfolgte die Installation von Rettungszeichenleuchten und die Erstabnahme der BMA.

2021 soll der Einbau der Akkustikdecken erfolgen.

Investition H060301101 Jugendtreff BlueBox, Sanierung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 745,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 420,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 745,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 420,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 745,0 25,0 0,0 0,0 300,0 420,0 420,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 745,0 25,0 0,0 0,0 300,0 420,0 420,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 -25,0 0,0 0,0 0,0 -420,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Der für das Haushaltsjahr 2020 gestellte Förderantrag wurde mit Bewilligungsbescheid vom 07.05.2020 genehmigt.

Neuveranschlagung in 2022.

Investition H080201100 Leimbachstadion, Neubau WC-Anlage
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 360,4 300,4 151,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 361,0 301,0 151,6 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -361,0 -301,0 -151,6 0,0 -61,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. BA: Abbruch und Neubau des Herren-WC, da eine Sanierung nicht wirtschaftlich wäre (Gesamtbedarf 181 T€)

Investition H080301100 Erweiterung und Sanierung Hallenbad Weidenau
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 15.000,0 413,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6.500,0 8.500,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 4.800,0 846,7 0,7 800,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 1.000,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.800,0 1.260,1 0,7 800,0 1.500,0 2.500,0 8.000,0 9.500,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.800,0 -1.260,1 -0,7 -800,0 -1.500,0 -2.500,0 -8.000,0 -9.500,0 0,0

Für den Neubau des Hallenbades Weidenau wurden 44,2 T€ für Planungsaufgaben bereitgestellt.

Investition H110101000 Zentralisierung Bauhöfe
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 5.429,1 5.429,1 1.654,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 60,5 60,5 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 1.680,7 810,7 2,6 805,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 96,3 96,3 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.339,7 6.469,7 1.746,1 805,0 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.339,7 -6.469,7 -1.746,1 -805,0 -870,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Durch die Verlagerung der Feuerwache wird das Grundstück Fludersbach 70 in Verbindung mit den angrenzenden

Liegenschaften zur Zentralisierung der Bauhöfe an einem Standort genutzt. Durch diese Maßnahme wird eine

wirtschaftlich sinnvolle Weiternutzung der Liegenschaft Fludersbach 70 gewährleistet. Zur Ausfinanzierung

der Hochbaumaßnahme wurden in  2020 1,2 Mio € bereitgestellt. Für die Herstellung der Außenanlagen werden

insgesamt 1,6 Mio. € veranschlagt.

Investition H150201011 Masterplan Modernisierung Siegerlandhalle
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 509,7 229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 17,9 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 119,5 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7832000 Erwerb bewegl. Vermögen 60-800€ (GVG) 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 672,1 367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -672,1 -367,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Die aktuell anstehenden - durchaus auch größeren - Baumaßnahmen in der Siegerlandhalle sind konsumtiv zu beurteilen. Die verbleibenden investiv zu beurteilenden

Maßnahmen betreffen Betriebsvorrichtungen und sind damit keine Hochbaumaßnahmen in Zuständigkeit der ZGW, sondern sind im Produkt 15.02.01 zu veranschlagen.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition K020101001 Feuerwehrgerätehaus Eisern,energ.San.Fahrzeughalle
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 164,7 164,7 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 164,7 164,7 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 182,5 182,5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 183,0 183,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18,3 -18,3 -19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wurden Haushaltsreste von 2019 nach 2020 übertragen, die hier nicht ausgewiesen werden. Die Baumaßnahme wurde in 2021 fertiggestellt.

Investition K030102001 Jung-Stilling-Schule, Erweiterungsbau
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 3.345,0 -1.700,0 0,0 1.500,0 1.645,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.345,0 -1.700,0 0,0 1.500,0 1.645,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 5.862,9 2.202,9 2,9 2.000,0 3.660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.862,9 2.202,9 2,9 2.000,0 3.660,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.517,9 -3.902,9 -2,9 -500,0 -2.015,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vgl. VV 2084/2018, Umsetzung der Erweiterung der Jung-Stilling-Schule mit Hilfe von Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

Bisher wurden nur für den 1. + 2. BA (Erweiterungsbau sowie Umnutzung/Umbau/Sanierung im Bestand) Haushaltsmittel bereitgestellt.

Die Objekt- und Tragwerksplanung sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind beauftragt. Die Bauausführung hat in 2021 begonnen.
Neuveranschlagung in 2021, Fertigstellung bereits in 2022 (Mehrkosten rd. 300 T€, Gesamtkosten 5.171 T€).

Die Mittel für die Turnhallensanierung sowie die Außenanlagen werden auf dem Titel H030102104 im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Investition K030106001 Komplettsan.Rundsporthalle,Gym.Auf der Morgenröthe
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 4.314,0 4.227,0 861,3 177,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.314,0 4.227,0 861,3 177,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 5.425,1 5.125,1 757,4 1.355,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 579,8 579,8 333,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.004,9 5.704,9 1.090,9 1.355,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.690,9 -1.477,9 -229,6 -1.178,0 -213,0 0,0 0,0 0,0 0,0

In 2019 wurde die Planungsphase abgeschlossen. Die Halle selbst ist seit den Herbstferien 2019 geschlossen, die Bauausführung hat in 2020 begonnen.

2021: Übertragung der Bundeszuweisungen von der Maßnahme K060201060 - Kita Mühlchenstraße, Ausbau U3 -.

Investition K030108005 Bertha-von-Suttner-GES, Umbau Barrierefreiheit
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.765,0 1.241,7 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.765,0 1.241,7 514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 2.564,2 2.564,2 718,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 325,7 325,7 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 3,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.893,0 2.893,0 832,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.128,0 -1.651,3 -317,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Erweiterung des Teilstandorts Giersbergstraße um Einrichtungen zur Barrierefreiheit und zur Deckung fehlender Raumbedarfe.

Investition K060201060 KITA Mühlchenstraße, Ausbau U3
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 183,8 183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 187,9 187,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 176,1 176,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851100 Auszahlung Planungskosten für Hochbaumaßnahmen 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7891000 Rückzahlung investiver Zuwendungen und Zuschüsse 177,0 177,0 0,0 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 372,8 372,2 0,0 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -184,9 -184,3 0,0 -177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021: Rückgabe der Zuweisungen und Übertragung auf die Maßnahme K030106001- Komplettsanierung Rundsporthalle.
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Investition K060201062 KITA Gläserstraße
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6810000 Investitionszuweisungen vom Bund 65,5 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 26,1 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 91,6 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 57,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73,5 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18,1 -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition T030102100 Albert-Schweitzer-Schule, Schulhofneugestaltung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

6811000 Investitionszuweisungen vom Land 399,2 399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6817000 Investitionszuschüss. v.priv. Unternehmen/Vereinen und Stiftungen 7,9 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

06 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 407,1 407,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7851000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 589,8 589,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7853900 Auszahlung Festwert Aufwuchs / NW-Räume 34,2 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7831000 Erwerb bewegl. Vermögen > 800€ 167,6 167,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 805,6 805,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -398,5 -398,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Die Schulhofneugestaltung wurde aus dem Programm "Quartiere mit besonderem Erneuerungsbedarf" gefördert.

Investition T030102101 Grundschule Auf dem Hubenfeld, Schulhoferneuerung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -330,0 0,0 0,0

Investition T030102102 Montessorischule, Schulhoferneuerung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120,0 0,0 0,0 0,0 -120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investition T030105100 Weiterbildungskolleg, Parkplatzerweiterung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7852000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 381,0 290,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7852100 Planungskosten Tiefbau 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 386,1 295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -386,1 -295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition V011302100 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

7853000 Auszahlungen techn. Anlagen/Betriebsvorrichtungen 383,0 383,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 383,0 383,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -383,0 -383,0 -46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Investition H130101000 Stadtgärtnerei, Neubau Sozialgebäude
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 230,0 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 230,0 230,0 0,0 230,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -230,0 -230,0 0,0 -230,0 -230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Neuveranschlagung in 2022

Investition I011302001 Energiesparmaßnahmen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 5,8 5,8 5,8

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 5,8 5,8 5,8

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -5,8 -5,8 0,0 -5,8 -5,8 -5,8

Investition I011302005 Modernisierung von Wohnungen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,5 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,5 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -0,5 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Investition I011302100 Hochbau/Gebäudeunterhaltung, bewegl. Vermögen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 11,4 6,5 11,5 0,0 6,5 6,5 6,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 11,4 6,5 11,5 0,0 6,5 6,5 6,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -11,4 -6,5 -11,5 0,0 -6,5 -6,5 -6,5

Teil des bis zum 31.12.2018 gültigen Sammeltitels I011302000. Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für bewegliches Vermögen

unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

2022: neue Mitarbeiter in TGW

Investition I011302101 Hochbaumaßnahmen u. Betriebsvor. unter Wertgrenze
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 26,6 75,0 125,0 0,0 75,0 75,0 75,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 27,6 75,0 125,0 0,0 75,0 75,0 75,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -27,6 -75,0 -125,0 0,0 -75,0 -75,0 -75,0

Seit dem 01.01.2019 werden hier die Mittel für Hochbaumaßnahmen und Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung bereitgestellt.

Erhöhter Ansatz in 2022 für sicherheitstechnische Einrichtung z.B. Brandmeldeanlagen (50 T€) und Einbau Personal-WC FHH Geisweid (30 T€)

Investition I011302900 Dienst- und Schutzkleidung
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 1,1 2,0 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 1,1 2,0 2,0 0,0 0,5 0,5 0,5

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -1,1 -2,0 -2,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5

Mehrbedarf in 2022 aufgrund der Neuausstattung von neuem Personal.

Investition I030100000 Schulbaumaßnahmen unter der Wertgrenze
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 35,0 102,0 152,0 0,0 102,0 102,0 102,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 37,6 102,0 152,0 0,0 102,0 102,0 102,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -37,6 -102,0 -152,0 0,0 -102,0 -102,0 -102,0

Zum 01.01.2020 ist die Zuständigkeit für Spielgeräte auf städtischen Schulhöfen auf die Grünflächenabteilung übergegangen.

Die Mittel werden seit 2020 auf I130101002 im Produkt 13.01.01 bereitgestellt. 2022: 50 T€ für sicherheitstechn. Einrichtungen BMA

Investition I080201500 Stadien und Sportplätze/Baumaßn. unter Wertgrenze
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 46,3 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 46,3 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -46,3 -20,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0
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Investitionsmaßnahmen (in T€) Produkt 01.13.02 Herstellung, Unterhaltung und Abriss von Gebäuden und baulichen Anlagen
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Auf dem sanierungsbedürftigem Dach des Umkleidegebäudes Leimbachstadion soll eine Photovoltaikanlage installiert

werden, so dass die Sanierung zwingend vorher erfolgen musste. Dafür wurden in 2020 zusätzliche 30 T€ bereitgestellt.

Investition I080301500 Hallenbäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 0,0 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0

Investition I080302500 Freibäder/Baumaßnahmen unter Wertgrenze
Nr. Bezeichnung Gesamtbedarf bisher

bereitgestellt
RE 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 VE Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 2,8 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

09 - Ausz. f. d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,0 0,0 3,5 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,0 0,0 -3,5 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 -10,0 -10,0
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Erläuterungen Investitionen
Bei den Maßnahmen mit dem Buchstaben "K" handelt es sich um Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Verwaltungsvorlage Nr. 1167).
Die Stadt Siegen erhält aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rd. 5,3 Mio. €. Es handelt sich um eine 90% Förderung, so dass insg. rd. 5,9 Mio € umgesetzt werden können.
In der vom Rat beschlossenen Verwaltungsvorlage Nr. 1167/2016 werden die Maßnahmen benannt, welche in den Jahren 2017 - 2020 umgesetzt werden sollen. Schwerpunktmäßig soll das
Projekt "Sanierung Rundturnhalle Morgenröthe"umgesetzt werden.
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Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2022/2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt das Vorgehen zum Gemeinsamen Ler-
nen im Schuljahr 2022/2023 zur Kenntnis. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Ausgangssituation  
 
Mit Inkrafttreten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes zum Schuljahr 2014/2015 wurde die 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung an allgemeinen Schulen, d.h. das Gemeinsame Lernen, zum gesetzlichen Regelfall.  
 
Wird ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung festgestellt, benennt die Schulauf-
sichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers mindestens eine allgemeine Schule, die für 
das Gemeinsame Lernen sächlich und personell ausgestattet ist.  
 
Sofern ein entsprechendes Angebot vorhanden ist, steht es den Eltern frei, eine Förderschu-
le zu wählen.  
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2. Einrichtung und Aufnahme an einer Schule des Gemeinsamen Lernens. 
 
Für das Verfahren zur Einrichtung einer Schule des Gemeinsamen Lernens wird für die 
Grundschulen auf die Vorlage 410/2021 vom 29.06.2021 und für die weiterführenden Schu-
len auf die Vorlage 143/2020 vom 19.01.2021 verwiesen. 
 
Ebenso wird in diesem beiden Vorlage die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in das 
Gemeinsame Lernen beschrieben. 
 
 
3. Gemeinsames Lernen im Schuljahr 2022/2023  
 
3.1 Gemeinsames Lernen an den Grundschulen der Stadt Siegen 
 
Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens melden die Schulleitungen der Grundschulen die 
Kinder, bei denen ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der Körper 
und Sinnesbeeinträchtigungen vermutet wird. Die Verfahren zur Entscheidung über den 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf werden eingeleitet.  
 
Unmittelbar zu Beginn der Schullaufbahn können Förderbedarfe im Bereich der Lern- und 
Entwicklungsstörungen häufig noch nicht festgestellt werden, so dass diagnostische Verfah-
ren bei entsprechenden Anzeichen in der Schuleingangsphase durchgeführt werden.  
 
Die von der Schulaufsicht zum Schuljahr 2021/2022 eingerichteten Schulen des Gemeinsa-
men Lernens werden fortgeführt. 
 
 
3.2 Gemeinsames Lernen an den weiterführenden Schulen der Stadt Siegen 
 
In einer 1. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein am 22.09.2021 wur-
den zwischen den Schulträgern des Kreises Siegen-Wittgenstein, dem Schulamt für den Kreis 
Siegen-Wittgenstein sowie der Schulaufsicht der allgemeinen Schulen im Kreis Siegen-
Wittgenstein der Übergang der Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung von Primar- zu Sekundarstufe I thematisiert.  
 
Zur Organisation und zum Zeitplan des Übergangs von Kindern mit festgestelltem sonder-
pädagogischen Unterstützungsbedarf von Klasse 4 in Klasse 5 wurden erste Absprachen ge-
troffen.  
 
Des Weiteren wurden den Schulträgern in dieser Regionalkonferenz durch das Team Inklusi-
on, das sich jeweils aus einem Vertreter der unteren und der oberen Schulaufsicht zusam-
mensetzt, die zukünftig für das Gemeinsame Lernen angedachten Schulen vorgestellt.  
Aufgrund des großen Schulplatzbedarfs im Gemeinsamen Lernen für das Schuljahr 
2022/2023 und dem sukzessiven Auslaufen des Peter-Paul-Rubens-Gymnasiums folgten im 
Nachgang Abstimmungsgespräche zwischen den Siegener Gymnasien, der Schulaufsicht und 
dem Schulträger. 
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In der 2. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein am 13.12.2021 ist die 
Festlegung der Schulen als Schulen des Gemeinsamen Lernens vorgenommen und dadurch 
ein entsprechendes Angebot an Plätzen im Gemeinsamen Lernen für Schülerinnen und Schü-
ler mit festgestelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung geschaffen worden.  
 
 
Vorplanung Anmeldeverfahren Klasse 5 im Schuljahr 2022/2023  
 
Zum Stand 15.12.2021 sind nach den Meldungen der Koordinatoren für Inklusion des Kreises 
Siegen-Wittgenstein bei der Vorplanung des inklusiven Anmeldeverfahrens für die Jahr-
gangsstufe 5 im Schuljahr 2022/2023 insgesamt 72 Schülerinnen und Schüler mit einem fest-
gestellten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu berücksichtigen.  
 
Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Förderschwerpunkte: 

• Lernen      42 
• Sprache      20 
• Emotionale und soziale Entwicklung  6 
• Hören und Kommunikation    1 
• Sehen       0 
• Geistige Entwicklung     1 
• Körperliche und motorische Entwicklung  2 

 
15 von diesen Kindern besuchen im Schuljahr 2021/2022 die Jahrgangsstufe 4 einer Förder-
schule.  
 
Änderungen bei der Anzahl der im Anmeldeverfahren zu berücksichtigenden Schülerinnen 
und Schüler sind nicht ausgeschlossen.  
 
 
Entscheidungserhebliche Kriterien  
 
An 8 städtischen weiterführenden Schulen werden im Schuljahr 2021/2022 insgesamt 300 
Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung be-
schult.  
 
Die Verteilung auf die einzelnen Förderschwerpunkte stellt sich wie folgt dar:  
 

• Lernen      132 
• Sprache      69 
• Emotionale und soziale Entwicklung  63 
• Hören und Kommunikation    8 
• Sehen       3 
• Geistige Entwicklung     12 
• Körperliche und motorische Entwicklung  13 

 
Weitere 31 Schülerinnen und Schüler, die vorrangig einen Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung in den Förderschwerpunkten Sprache, Emotionale und soziale Entwicklung, 
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Körperliche und motorische Entwicklung, Sehen oder Hören und Kommunikation haben, 
werden im Bildungsgang Lernen gefördert. Entsprechend werden an den städtischen weiter-
führenden Schulen insgesamt 163 Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen und 
damit zieldifferent beschult.  
 
Hinsichtlich der entscheidungserheblichen Kriterien wird auf die Ausführungen in der Vorla-
ge Nr. 1487/2017 verwiesen.  
 
Zudem sind die im Runderlass Neuausrichtung der Inklusion in den öffentlichen allgemein-
bildenden weiterführenden Schulen vorgesehenen Bündelungen zur Qualitätssteigerung der 
Angebote des Gemeinsamen Lernens zu beachten. So sollen Schulen des Gemeinsamen Ler-
nens der Schulformen Haupt-, Real- und Gesamtschule im Regelfall jährlich im Durchschnitt 
ihrer Eingangsklassen drei Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung aufnehmen. Wird an Gymnasien zieldifferent unterrichtet, 
sollen sie in der Regel nicht weniger als sechs Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf aufnehmen.  
 
In Siegen werden Gymnasien als Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet, um eine 
ausreichende Zahl an Plätzen für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung zur Verfügung stellen zu können.  
 
Da Schwerpunktschulen gemäß § 20 Abs. 6 SchulG dem Gedanken der Inklusion im Grunde 
genommen nicht entsprechen, sollen diese analog zu den Vorjahren auch im Schuljahr 
2022/2023 nicht eingerichtet werden.  
 
 
Weiteres Vorgehen  
 
In Abstimmung mit den Schulleitungen der weiterführenden Schulen, dem Schulamt für den 
Kreis Siegen-Wittgenstein und der Schulaufsicht der allgemeinen Schulen ist für das Schul-
jahr 2022/2023 für die inklusive Beschulung das nachstehende Vorgehen vorgesehen.  
 
Die Schulaufsicht richtet unter Beachtung der Vorschriften aus dem Runderlass Neuausrich-
tung der Inklusion in den öffentlichen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen die fol-
genden Schulen als Schulen des Gemeinsamen Lernens ein:  
 

• Achenbacher Schule  
• Realschule Am Oberen Schloss  
• Realschule Auf der Morgenröthe  
• Bertha-von-Suttner-Gesamtschule  
• Gesamtschule Auf dem Schießberg  
• Gesamtschule Eiserfeld  
• Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium 

 
Für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den 
Förderschwerpunkten der Lern- und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emotionale und soziale 
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Entwicklung sowie Sprache) und im Förderschwerpunkt Sehen stehen alle o.g. Schulen zur 
Verfügung.  
 
Die zieldifferente Förderung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
werden die Achenbacher Schule und die Realschule Auf der Morgenröthe wahrnehmen.  
 
Die inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Hören 
und Kommunikation wird von der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule durchgeführt.  
 
Kinder mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Körperliche 
und motorische Entwicklung werden an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und der Ge-
samtschule Eiserfeld beschult.  
 
Mit der Benennung von Schulen für die Förderschwerpunkte Geistige Entwicklung, Hören 
und Kommunikation sowie Körperliche und motorische Entwicklung ist keine Bestimmung 
dieser Schulen als Schwerpunktschulen im Sinne von § 20 Abs. 6 SchulG verbunden.  
 
Bei zielgleicher sonderpädagogischer Förderung können – auch im Rahmen von Einzelinte-
gration – andere allgemeine Schulen aller Schulformen als Orte sonderpädagogischer Förde-
rung bestimmt werden (Ziff. 2.5.3 des Erlasses). Dementsprechend steht das Gymnasium Am 
Löhrtor und das Gymnasium Auf der Morgenröthe auch ohne die Einrichtung als Schule des 
Gemeinsamen Lernens einzelnen Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogi-
scher Unterstützung in den Förderschwerpunkten Emotionale und soziale Entwicklung, Spra-
che sowie Sehen offen.  
 
Die Einrichtung der o.g. Schulen für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpäd-
agogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung 
berücksichtigt die vorhandenen pädagogischen Erfahrungen der Schulen als auch die ausrei-
chende Schaffung von Plätzen im Gemeinsamen Lernen für die steigende Zahl der zieldiffe-
rent zu beschulenden Kinder.  
 
Für die Beschulung von Kindern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den 
Förderschwerpunkten Hören und Kommunikation sowie Körperliche und motorische Ent-
wicklung werden Schulen vorgeschlagen, die über die räumlichen und technischen Voraus-
setzungen verfügen bzw. zukünftig verfügen werden.  
 
Der Vorschlag des künftigen Förderortes entspricht bei zielgleicher Förderung gemäß § 16 
Abs. 1 S. 2 der AO-SF der von den Eltern gewünschten Schulform. Insofern wird Eltern, deren 
Kinder für die Beschulung weder besondere räumliche noch technische Ausstattung benöti-
gen, neben dem Hinweis zur Bereitschaft aller städtischen weiterführenden Schulen, mög-
lichst die der Wohnung nächstgelegene Schule der gewünschten Schulform benannt.  
 
Mit den Vorschlägen der Förderorte Bertha-von-Suttner-Gesamtschule und Gesamtschule 
Eiserfeld für die Förderschwerpunkte Hören und Kommunikation bzw. Körperliche und mo-
torische Entwicklung wird den geförderten Kindern der Verbleib an diesen Schulen bis zur 
Erzielung des gewünschten bzw. des begabungsgerechten Abschlusses ermöglicht.  
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Von den Regelungen des § 46 Abs. 4 SchulG, d.h. der Begrenzung der Aufnahmekapazität bei 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstüt-
zung, möchten im Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2022/2023 die Achenbacher Schule, die 
Realschule Am Oberen Schloss, die Realschule Auf der Morgenröthe, die Bertha-von-Suttner- 
Gesamtschule, die Gesamtschule Auf dem Schießberg, die Gesamtschule Eiserfeld und das 
Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium Gebrauch machen.  
 
 
Beteiligungsprozesse 
 
Mit den weiterführenden Schulen, welche aufgrund von Änderungen zum Vorjahr näher zu 
betrachten waren, fanden entsprechende Abstimmungsgespräche statt. 
 
In der 2. Regionalkonferenz Inklusion des Kreises Siegen-Wittgenstein im Dezember 2021 
wurden die Vorschläge der allgemeinen Schulen im Gemeinsamen Lernen konkretisiert.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 



Vorlage Nr. VL 684/2021  Seite 7 / 7 
 

   

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
A. Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Bearbeitet von: M.Schumacher 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Anmeldeverfahren an den Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt das Anmeldeverfahren der städtischen 
Grundschulen für das Schuljahr 2022/2023 zur Kenntnis. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Das Anmeldeverfahren für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger zum Schuljahr 
2022/2023 hat an den städtischen Grundschulen im Zeitraum von Montag, den 27.09.2021, 
bis Freitag, den 01.10.2021, stattgefunden. 
 
 
Rechtliche Grundlagen: 
Die Klassenbildung an den Grundschulen wird in § 6a der Verordnung zur Ausführung des § 
93 Abs. 2 Schulgesetz (VO zu § 93 Abs. 2 SchulG NRW) geregelt. 
 
Demnach beträgt die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen an einer Grundschule für jahr-
gangsbezogenen und jahrgangsübergreifenden Unterricht bei einer Schülerzahl von  
 
bis zu 29 Schüler/innen  1 Klasse 
30 bis 56 Schüler/innen 2 Klassen 
57 bis 81 Schüler/innen 3 Klassen 
 
Die Unterschreitung der nach dieser Regelung zu bildenden Zahl an Klassen ist aus pädagogi-
schen, schulorganisatorischen oder baulichen Gründen möglich. 
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Es gilt die Bandbreite von 15-29 Schüler/innen. 
 
Gebildete Klassen werden unabhängig von später eintretenden Schülerzahlveränderungen 
fortgeführt. 
 
Die Zahl der zu bildenden Eingangsklassen im Gebiet eines Schulträgers darf die kommunale 
Klassenrichtzahl nicht überschreiten. Die kommunale Klassenrichtzahl legt nach Maßgabe 
der Schülerzahl in den Eingangsklassen der jeweiligen Kommune die maximale Zahl der zu 
bildenden Eingangsklassen fest. 
 
Sie wird ermittelt in dem die Schülerzahl der zu bildenden Eingangsklassen einer Kommune 
durch 23 geteilt wird. Bei einem sich ergebenden Rechenwert von > 30 wird auf die darunter 
liegende Zahl abgerundet. 
 
Bis zum 15. Januar eines Jahres ist die Berechnung der kommunalen Klassenrichtzahl durch 
den Schulträger vorzunehmen. Sie erfolgt im Hinblick auf die voraussichtliche Schülerzahl in 
den Eingangsklassen zum folgenden Schuljahr auf der Grundlage der Anmeldungen sowie 
der Erfahrungswerte aus den Vorjahren. Zu den Schülerinnen und Schülern einer Eingangs-
klasse gehören auch die, welche bereits eingeschult sind und weiterhin eine Eingangsklasse 
besuchen werden. Dies betrifft Schülerinnen und Schüler in höheren Schulbesuchsjahren bei 
jahrgangsübergreifendem Unterricht. 
 
Bei Grundschulverbünden ist bei der Zahl der zu bildenden Eingangsklassen die Gesamtschü-
lerzahl der Eingangsklassen aller Teilstandorte zu berücksichtigen. 
Über die Zahl und die Verteilung der zu bildenden Eingangsklassen auf die Schulen und die 
Teilstandorte entscheidet der Schulträger unter Einhaltung der kommunalen Klassenricht-
zahl. Müssen Schülerinnen und Schüler abgewiesen werden, koordiniert die Schulaufsichts-
behörde die Aufnahmeentscheidungen der Schulen unter Beteiligung des Schulträgers. 
 
Bildung von Eingangsklassen im Schuljahr 2022/2023: 
Auf Basis des Elternwahlverhaltens (Anmeldezahlen) und der Schülerzahl in den schon gebil-
deten, jahrgangsübergreifenden Eingangsklassen ist die Klassenbildung für das Schuljahr 
2022/2023 festgelegt worden. 
 
In Anlage 1 sind die Anmeldezahlen der Grundschulen mit den Prognosezahlen gemäß 
Schulentwicklungsplanung 2021/2022-2025/2026 sowie der möglichen Klassenbildung und 
den sich hieraus ergebenden Abweichungen (Stand: 22.12.2021) dargestellt. Anlage 2 bein-
haltet die Anmeldezahlen aufgeteilt nach den ehemaligen Einzugsbereichen. 
 
Die Anmeldesituation zum Schuljahr 2022/2023 (886 Anmeldungen, 35 nicht angemeldete 
Kinder) lässt nach den Berechnungsgrundsätzen der kommunalen Klassenrichtzahl die Bil-
dung von insgesamt 38 Eingangsklassen bzw. bei Berücksichtigung der jahrgangsübergrei-
fenden Klassen von 52 Lerngruppen zu. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt mit Blick auf die an den einzelnen Grundschulen angemeldeten 
Schülerzahlen, nach denen sich wiederum die Anzahl der möglichen Eingangsklassen der 
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jeweiligen Schule richtet, sowie die räumlichen Kapazitäten der Grundschulen, die Bildung 
von 38 Eingangsklassen. 
Eine Stellungnahme des Schulamtes für den Kreis Siegen-Wittgenstein erfolgt nach Berech-
nung der kommunalen Klassenrichtzahl zum 15.01.2022. 
 
Zum Schuljahr 2022/2023 werden an jeder städtischen Grundschule, die am Anmeldeverfah-
ren teilgenommen hat, Kinder eingeschult. 
 
Für den Grundschulverbund Grundschule auf dem Hubenfeld liegen insgesamt 82 Anmel-
dungen vor, so dass vier Eingangsklassen gebildet werden können. Die Aufteilung der Ein-
gangsklassen auf den Haupt- und Teilstandort erfolgt nach Betrachtung der räumlichen Vor-
aussetzungen. 
 
Für den Grundschulverbund Eiserfeld sind insgesamt 84 Anmeldungen eingegangen. Auf-
grund der räumlichen Situation können zum Schuljahr 2022/2023 am Hauptstandort der 
Grundschule Eiserfeld lediglich zwei Eingangsklassen gebildet werden.  
Insgesamt ist die Bildung von drei Eingangsklassen, davon zwei Eingangsklassen am Haupt-
standort (Gilbergstraße 1) und eine am Teilstandort (Eiserntalstraße 520), geplant. 
Voraussichtlich werden drei Schülerinnen und Schüler, die nicht am Hauptstandort aufge-
nommen werden können, einen Platz am Teilstandort erhalten. 
Sollte sich durch weitere Anmeldungen die Kommunale Klassenrichtzahl für Siegen erhöhen, 
ist vorgesehen an der Grundschule Eiserfeld ebenfalls vier Eingangsklassen zu bilden. 
 
An der Nordschule liegen insgesamt 14 Anmeldungen vor. Gemäß § 6a VO zu § 93 Abs. 2 
SchulG NRW gilt die Bandbreite von 15-29 Schülerinnen und Schülern. Daher wird die Band-
breite an der Nordschule zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingehalten. 
Entsprechend wurde mit dem Schulamt des Kreis Siegen-Wittgenstein die Einrichtung einer 
Eingangsklasse unter Beachtung der vorliegenden Anmeldungen und der Erfahrung aus den 
Anmeldeverfahren der letzten Jahre abgestimmt. 
 
Im Hinblick auf den Ausbau der Albert-Schweitzer-Schule und die räumlichen Voraussetzun-
gen an der Birlenbacher Schule und der Geisweider Schule ist für den Raum Geisweid fol-
gende Klassenbildung vorgesehen. Die Albert-Schweitzer-Schule wird drei Eingangsklassen 
einrichten. An der Birlenbacher Schule und der Geisweider Schule werden jeweils zwei Klas-
sen gebildet. 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen an der Albert-Schweitzer-Schule 56 Anmeldungen vor. Es wird 
davon ausgegangen, dass sich die Anmeldezahl aufgrund von Ablehnungen anderer Grund-
schulen und Anmeldung von zurzeit unangemeldeten Kindern erhöhen wird. 
 
In den zu bildenden Eingangsklassen bestehen Kapazitäten für die Aufnahme zuziehender 
Kinder und neu zuwandernder Kinder ohne Deutschkenntnisse (ehem. sog. Seiteneinsteiger). 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i.A. 
 
gez. 
 
A. Schmidt 
Dezernent 
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Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Anmeldestand Schuljahr 2022_2023   
2. Einzugsbereiche   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdzYrqL1gwbTVm717TFodv6vLav61vxssCr1VnpihAaX/Anmeldestand-Schuljahr-2022_2023.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeghGK38vtuaXU_I5ZhvnTTYmDdhKZyo12qcSZQyMlqQ/Einzugsbereiche.pdf


Anmeldeverfahren der städtischen Grundschulen zum Schuljahr 2022/2023 Anlage 1

hier: Klassenbildung Stand: 22.12.2021

Name der Grundschule Prognosezahlen Anmeldezahlen Abweisungen

lt. SEP 2021/22 - 2025/26 gem. der Anmeldezahlen unter Berücksichtigung 

für Schuljahr 2022/23 zum Schuljahr 2022/2023 jahrgangsübergr. Klassen

Albert-Schweitzer-Schule 85 56 3 3

Birlenbacher Schule 50 57 2 2 1

Diesterwegschule 45 49 2 2

Friedrich-Flender-Schule 39 44 2 3

Geisweider Schule 56 61 2 2 5

Giersbergschule 49 49 2 2

Glückaufschule 52 48 2 8

Grundschule auf dem Hubenfeld 74 82 4 4

Grundschule Eiserfeld 80 84 3 3

Grundschule Kaan-Marienborn 56 50 2 2

Hammerhütter Schule 51 47 2 2

Jung-Stilling-Schule 54 67 3 3

Montessorischule Siegen 23 40 2 8

Nordschule 15 14 1 1

Obenstruthschule 21 38 2 2

Sonnenhangschule 59 52 2 2

Spandauer Schule 65 48 2 2

Gesamt: 874 886 38 51 6

bislang nicht angemeldet: 35

Gesamt: 921

Doppelanmeldungen: 4

kommunale Klassenrichtzahl: 38 52

mögliche Klassenbildung



Anmeldeverfahren städtische Grundschulen, Schuljahr 2022/2023

hier: Anmeldezahlen aufgeteilt nach ehemaligen Einzugsbereichen

Alb. Birl. Diest. Fr.-Fl. Gei. Gie. Glü. Kaan Jung. Mon. Nor. Ob. So. Sp. sonstige* gesamt

HS TS HS TS

1 Albert-Schweitzer-Schule 54 1 1 56

2 Birlenbacher Schule 10 43 1 3 57

3 Diesterwegschule 43 1 2 1 2 49

4 Friedrich-Flender-Schule 33 5 4 2 44

5 Geisweider Schule 1 55 1 4 61

6 Giersbergschule 1 3 1 38 1 1 2 2 49
7 Glückaufschule 2 2 1 33 1 1 1 2 2 1 2 48

8 HS GS auf dem Hubenfeld 38 1 1 3 43

TS GS auf dem Hubenfeld 1 33 5 39

9 HS GS Eiserfeld 4 1 50 2 1 1 59

TS GS Eiserfeld 1 2 21 1 25

10 GS Kaan-Marienborn 3 37 1 1 7 1 50
11 Hammerhütter Schule 9 2 34 2 47

12 Jung-Stilling-Schule 9 5 47 1 1 1 3 67

13 Montessorischule Siegen 1 4 1 16 2 2 6 8 40

14 Nordschule 1 1 1 2 9 14

15 Obenstruthschule 1 1 1 1 2 32 38
16 Sonnenhangschule 1 1 1 1 8 40 52

17 Spandauer Schule 4 1 1 1 3 1 2 33 2 48

886

2 1 1 2 6

6 1 7

1 1 1 1 1 5

9 1 1 2 6 5 1 5 3 1 4 1 2 41

22 5 3 3 15 4 6 4 3 3 2 2 1 2 8 1 5 89

Summe: 102 53 62 48 76 53 43 60 48 66 30 47 59 22 23 100 42 60 40 1034

* Zurückstellung in 2021, Schulpflichtbeginn eigentlich 2023 oder Auswärtige ** bisher nicht angemeldet, andere Grundschule oder verzogen

Anlage 2

Schule Anzahl Anmeldungen

GS Hube. GS Eiserf.

Stand: 22.12.2021

schon 2021 eingeschult

GS Niederschelderhütte

Rudolf-Steiner-Schule

Freie Christliche Schule

Sonstige **
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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 708/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5/4 Schulen Siegen, 27.12.2021 
Bereich: Schulen 
Bearbeitet von: M. Schumacher, C.Vogt 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 16.02.2022 

Rat 02.03.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Finanzierung der Ferienbetreuung an den städtischen Grundschulen ab dem Schuljahr 
2021/2022 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen gewährt den Maßnahmeträgern an den städtischen 
Grundschulen zur Finanzierung der Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2021/2022 eine För-
derung pro Kind und Tag gemäß den Handlungsempfehlungen dieser Vorlage. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
An den Grundschulen der Universitätsstadt Siegen sind folgende außerunterrichtliche Be-
treuungsangebote eingerichtet:  
 

• „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“  
• „Andere Betreuungsformen“ im Rahmen der Offenen Ganztagsschule  
• „Tagestickets“  
• „Schule von acht bis eins“  
• „Dreizehn Plus“  
• „Flexible Ganztagsbetreuung“  

 
Zusätzlich zu den außerunterrichtlichen Angeboten bieten Grundschulen bei entsprechen-
dem Bedarf auch eine Ferienbetreuung an. 
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Ein Anspruch auf Teilnahme an der Ferienbetreuung besteht nicht. Die Aufnahme erfolgt, 
soweit Plätze vorhanden sind. Die Aufnahmekriterien legt der Träger der Ferienbetreuung im 
Benehmen mit der Universitätsstadt Siegen fest. Grundschulkinder können auch an einer 
anderen als der eigenen Grundschule zur Betreuung angemeldet werden, sofern noch freie 
Plätze vorhanden sind. In den Sommerferien sollen bei entsprechendem Bedarf und verfüg-
baren Plätzen auch Kinder betreut werden, die nach den Ferien eingeschult werden oder die 
nach den Sommerferien eine weiterführende Schule besuchen.  
 
Die Finanzierung der Ferienbetreuung an den städtischen Grundschulen basiert auf  
 

• den Elternbeiträgen gemäß der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für 
die Inanspruchnahme außerunterrichtlicher Betreuungsangebote an Grundschulen 
der Universitätsstadt Siegen (Kostenbeitragssatzung)  

• sowie an Offenen Ganztagsschulen auf einem intern festgelegten Sockelbetrag in 
Höhe von 2.000,00 € pro Schuljahr im Rahmen der Betreuungspauschale (Runderlass 
„Zuwendung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztags-
schulen im Primarbereich“ des Landes NRW) 

 
Im Schuljahr 2019/2020 wurde bereits die Finanzierung von Betreuungsangeboten an 
Grundschulen eingeführt. Hierbei wird den Maßnahmeträgern an den städtischen Grund-
schulen zur Finanzierung der Betreuungsangebote „Schule von acht bis eins“, „Andere Be-
treuungsformen“, „Tagestickets“, „Dreizehn Plus“ und „Flexibler Ganztag“ eine Förderung 
pro Kind und Monat gewährt. Mit dieser Vorlage soll nun analog die Finanzierung der Feri-
enbetreuung geregelt werden.  
 
Die auf der Grundlage der Kostenbeitragssatzung durch die Universitätsstadt Siegen von den 
Kostenbeitragspflichtigen zu vereinnahmenden Kostenbeiträge für die Ferienbetreuung kön-
nen zu Beginn eines Schuljahres nicht sicher kalkuliert werden. Allenfalls können die im vor-
angegangenen Schuljahr festgestellten Kostenbeiträge als Kalkulationsbasis herangezogen 
werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Kostenbeiträge gemäß §§ 1, 12 Abs. 1 Nr. 4 b 
KAG NRW in Verbindung mit § 170 Abs. 2 Nr. 2 AO einer vierjährigen Festsetzungsfrist unter-
liegen und damit in einem Schuljahr nicht abschließend festgestellt werden können. 
 
Um die Ferienbetreuung an den Siegener Grundschulen weiterhin sicher vorhalten zu kön-
nen, sollte den Maßnahmeträgern eine verlässliche Förderung der Betreuungsangebote er-
möglicht werden. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, eine Förderung je Kind und Tag für die Ferienbetreuung festzu-
legen. Diese wird unabhängig von den tatsächlich vereinnahmten Kostenbeiträgen an die 
Maßnahmeträger der Ferienbetreuung ausgezahlt. Die tatsächlich vereinnahmten Kosten-
beiträge dienen lediglich der anteiligen Finanzierung und verbleiben im städtischen Haus-
halt. 
 
Um einen solchen Förderbetrag je Kind zu ermitteln, wurden die Maßnahmeträger der Be-
treuungsangebote gebeten, Kostenkalkulationen für eine Woche Ferienbetreuung vorzu-
nehmen. Um die Ferienbetreuung kostendeckend vorhalten zu können, kalkulieren die drei 
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Maßnameträger der Ferienbetreuung mit Kosten in Höhe von ca. 800,00 €, 1.200 € sowie 
1.600,00 € pro Woche bei einer Mindestteilnehmerzahl von 10 Schülerinnen und Schülern. 
 
 
Handlungsempfehlung: 
 
Zur kostendeckenden Durchführung der Ferienbetreuung schlägt der Schulträger vor, eine 
einheitliche Förderung in Höhe von 25,00 € je Kind und Tag auszuzahlen.  
 
 
Verfahren zur Auszahlung der Förderung: 
 
Die Auszahlung der Förderung erfolgt nach Durchführung der jeweiligen Ferienbetreuung 
und Vorlage der Anmeldeformulare und Teilnehmerlisten bei der Schulverwaltung der Stadt 
Siegen.  
 
Innerhalb eines Monats nach Durchführung der jeweiligen Ferienbetreuung teilt der Maß-
nahmeträger durch Vorlage der verbindlichen Anmeldungen und Teilnehmerlisten die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler in der Ferienbetreuung mit.  
Eine Ferienbetreuung kann bei einer Mindestanzahl von 10 verbindlich angemeldeten Kin-
dern durchgeführt werden. 
 
Die berechnete Förderung für die jeweilige Ferienbetreuung wird durch die Schulverwaltung 
der Stadt Siegen innerhalb eines Monats nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen an die 
Maßnahmeträger ausgezahlt. 
 
Die Förderung muss für die Personal- und Sachkosten der Ferienbetreuung Verwendung fin-
den und im jeweiligen Schuljahr für deren Zwecke aufgebraucht werden. Nicht verwendete 
Mittel sind zurückzuzahlen. 
Die Sachkosten können Verbrauchsmaterial, Kosten für Ausflüge oder Lebensmittel im Rah-
men eines gesunden Frühstücks umfassen. Nicht angerechnet werden Investitionen oder 
Ausgaben für das Mittagessen. 
 
Der Schulträger prüft die zweckentsprechende Verwendung der Mittel im Zuge der schuljah-
resbezogenen Kassenprüfungen zwecks Erstellung des Verwendungsnachweises.  
 
Die Weiterleitung der vereinnahmten Kostenbeiträge entfällt ab dem Schuljahr 2021/2022. 
Die Kostenbeiträge verbleiben im städtischen Haushalt. 
 
Der Schulträger rechnet im Schuljahresdurchschnitt mit ca. 70 Kindern pro angebotener Wo-
che Ferienbetreuung an den Siegener Grundschulen. Dies ergibt eine Gesamtfördersumme 
in Höhe von 87.500,00 € pro Schuljahr. 
 
Die Höhe der zu erwartenden jährlichen Mehraufwendungen für die Stadt Siegen lässt sich 
vorab nicht abschließend berechnen, da diese von den Schülerzahlen in den jeweiligen Be-
treuungsangeboten und Elternbeitragsaufkommen abhängen. 
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Die Finanzierung von Betreuungsangeboten an Grundschulen erfolgt ab dem Schuljahr 
2021/2022 durch zu übertragende Restmittel aus 2021 sowie aus dem Haushaltsansatz beim 
Konto 030102/5317000. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
03010204/5317000 
03010206/5317000 

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
i.A. 
 
gez. 
 
A. Schmidt 
Dezernent 
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Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 713/2022 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5/4 Siegen, 06.01.2022 
Bereich: Schulen 
Bearbeitet von: V. Dancker 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Ausschuss für Schule und Bildung 25.01.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 16.02.2022 

Rat 02.03.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Errichtung eines Teilstandorts des Weiterbildungskollegs der Stadt Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Errichtung eines Teilstandortes 
des Weiterbildungskollegs der Stadt Siegen, Schulnummer 164094, am Standort Kur-
fürst-Heinrich-Straße 34, 57462 Olpe (derzeit Weiterbildungskolleg des Kreises Olpe) 
zum Schuljahr 2022/2023 (01.08.2022). 

 
2. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt, dass das Weiterbildungskolleg des Krei-

ses Olpe, Schulnummer 195583, zum 31.07.2022 aufgelöst wird. 
  

3. Nähere Einzelheiten werden im Wege einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwi-
schen der Universitätsstadt Siegen und dem Kreis Olpe geregelt.   

 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Gemäß § 82 Abs. 1 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG) müssen 
Schulen die für einen geordneten Schulbetrieb erforderliche Mindestgröße haben. Das Wei-
terbildungskolleg hat in der Regel eine Mindestzahl von 240 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern (§ 82 Abs. 9 SchulG). Bestehende Einrichtungen (Abendrealschule, Abendgymnasium, 
Kolleg) können als Weiterbildungskolleg fortgeführt werden, sofern sie als Abendrealschule 
mindestens 160, als Abendgymnasium oder Kolleg mindestens 240 Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer haben. Ein Weiterbildungskolleg kann auch fortgeführt werden, wenn den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern der Weg zu einer anderen Bildungseinrichtung, die einen 
entsprechenden Abschluss vermittelt, nicht zugemutet werden kann. 
 
Der Kreis Olpe betreibt ein Weiterbildungskolleg mit Teilstandort in Attendorn. Da die Schule 
nicht mehr die erforderliche Zahl an Studierenden erreicht (aktuell 174), besteht schulorga-
nisatorischer Handlungsbedarf. Das nächstgelegene Weiterbildungskolleg befindet sich in 
Siegen. 
 
Deshalb ist der Kreis Olpe auf die Universitätsstadt Siegen zugekommen und schlägt vor, den 
Schulstandort in Olpe als Teilstandort des Siegener Weiterbildungskollegs zu führen. Gleich-
zeitig würde das Weiterbildungskolleg Olpe als eigenständige Schule aufgelöst und dessen 
Teilstandort in Attendorn komplett aufgegeben.  
 
Rechtsgrundlage für die Bildung eines Teilstandortes ist § 83 Abs. 6 SchulG. Danach können 
Schulen in begründeten Fällen an Teilstandorten in zumutbarer Entfernung geführt werden. 
Der Beschluss des Schulträgers bedarf der Genehmigung durch die obere Schulaufsichtsbe-
hörde.  
Trotz der nicht geringen Entfernung wird die Aufrechterhaltung Olper Standortes zwecks 
Sicherung eines möglichst wohnortnahen Schulangebotes im Raum Südwestfalen für sinnvoll 
erachtet. Die Maßnahme wurde im Vorhinein mit der Bezirksregierung Arnsberg als zustän-
dige Schulaufsicht abstimmt.  
 
Insgesamt stehen beide Schulen dem geplanten Zusammenschluss positiv gegenüber und 
sehen darin neue Chancen für ein erweitertes, attraktives Schulangebot. Erste Absprachen 
sind bereits erfolgt und ein Zeitplan wurde erstellt. Die Schulkonferenz des städtischen Wei-
terbildungskollegs hat am 12.01.2022 einstimmig folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Die Schulkonferenz des WBK Siegen stimmt der Errichtung eines Teilstandortes am jetzigen 
WBK Olpe zum 1.8.22 zu. 
 
Die Schulkonferenz betrachtet die Errichtung eines Teilstandortes in Olpe als gute Möglich-
keit, den Zweiten Bildungsweg in der Region weiter zu stärken und alle Bildungsangebote für 
Erwachsene in einem größeren Einzugsgebiet zu garantieren. Die Zusammenführung der 
Kollegien wird Synergieeffekte auslösen, die sowohl organisatorische Vorteile (z.B. Unter-
richtsversorgung) als auch einen Gewinn für die Schulentwicklung bringen werden. Das Kol-
legium und auch die Studierendenschaft unterstützen das Vorhaben des Schulträgers des-
halb ausdrücklich.“ 
 
Der Ausschuss für Schulen und Weiterbildung des Kreises Olpe berät am 03.02.2022 über die 
Maßnahme. 
 
Um Regelungen zu Räumlichkeiten, Personal sowie Lehr- und Lernmitteln zu treffen, wird 
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen, welche von der Aufsichtsbehörde 
genehmigt werden muss.  
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
i. A. 
 
gez. 
 
A. Schmidt 
Dezernent 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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